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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 
24. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt 

(Nördlich der Otto-von-Guericke-Straße)  
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt die 24. Änderung des 
IV. Flächennutzungsplanes, Teil A (Nördlich der Otto-von-Guericke-Straße), bestehend aus der Planzeichnung und der 
Begründung beschlossen. 
 

Rotenburg (Wümme), den 18.09.2014 
 
Andreas Weber 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung ist vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) mit Verfügung vom 15.12.2014 erteilt worden.  
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 
31.12.2014 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststun-
den einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. 
 

Rotenburg (Wümme), den 31.12.2014 
 
Der Bürgermeister 
Andreas Weber 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

über den Bebauungsplan Nr. 98 von Rotenburg (Wümme) 
- Nördlich der Otto-von-Guericke-Straße zwischen 
Rudolf-Diesel-Straße und Nikolaus-Otto-Straße - 

 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 98 - Nördlich der 
Otto-von-Guericke-Straße zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Nikolaus-Otto-Straße -, bestehend aus der Planzeichnung 
und der Begründung als Satzung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 18.09.2014 
 
Andreas Weber 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 31.12.2014 bei der 
Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plan-
grenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 



349  

 
Rotenburg (Wümme), den 31.12.2014 
 
Der Bürgermeister 
Andreas Weber 
 
 

 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe 

in der Samtgemeinde Bothel 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. den §§ 1 und 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in seiner Sitzung am 
16.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Allgemeines 

§ 2 Gebührenschuldner 

§ 3 Fälligkeit 

§ 4 Billigkeitsmaßnahme 

§ 5 Inkrafttreten 

 Anhang 
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§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Für die Inanspruchnahme von Leistungen der kommunalen Friedhöfe in den Mitgliedsgemeinden Bothel, Hems-

bünde, Hemslingen, Kirchwalsede und Westerwalsede sind Gebühren nach dieser Gebührensatzung zu entrichten. 
 
(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den Gebührentarifen im Anhang, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(3) Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt die Samtgemeinde Bothel 

die zu entrichtende Vergütung im Einzelfall nach dem tatsächlichen Aufwand fest. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller oder derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag der Friedhof und des-

sen Einrichtungen benutzt werden. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden mit der Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
 

§ 4 
Billigkeitsmaßnahme 

 
Zur Vermeidung von Härten kann die Samtgemeinde Bothel nach Anhörung der jeweiligen Mitgliedsgemeinde die 
Gebühren auf Antrag stunden, ermäßigen oder erlassen. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Friedhöfe in der Samtgemeinde Bothel vom 03.06.1981 in der Fassung der 6. Änderung vom 01.04.2007 außer 
Kraft. 
 
 
Bothel, den 16. Dezember 2014 
 
Eberle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Anlage 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe 

in der Samtgemeinde Bothel, gültig ab 01.01.2015 
 

Gebührentarif 
 

  Bothel Hemsbünde Hemslingen Kirchwalsede Westerwalsede 

  € € € € € 

1. Erstmaliger Erwerb der Nutzungsrechte 
an Wahlgrabstätten      

1.1 Für eine Wahlgrabstätte auf Dauer je 
Grabstelle/Bestattung 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

1.2 Für eine Urnenwahlgrabstätte auf 
Dauer je Grabstelle/Bestattung 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

2. Überlassung von Reihengrabstellen      

2.1 Für eine Reihengrabstelle 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

2.2 Halbanonyme Reihengrabstelle 
(einschließlich Namenstafel) *** 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

2.3 Für eine Reihengrabstelle für ein Kind 
unter 5 Jahren  170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

2.4 Urnenreihengrabstelle 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

2.5 Halbanonyme Urnenreihengrabstelle 
(einschließlich Namenstafel) *** 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

2.6 Naturnahe Urnenbeisetzungen 
(Friedwald) **** 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

3. Bestattungsgebühren      

3.1 

Für das Ausheben und Verfüllen des 
Grabes, Beseitigung der Kränze und 
des evtl. überschüssigen Bodens und 
für die Vorbereitung des Grabhügels 

*) *) *) *) *) 

3.2 Benutzung der Friedhofskapelle 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

4. Verwaltung und Unterhaltung der 
Friedhöfe      

4.1 

Für die Verwaltung und die laufende 
Unterhaltung der Friedhöfe wird eine 
Gebühr erhoben je Bestattung in Höhe 
von 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

4.2 
Vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts 
an einer Grabstelle, Gebühr je 
Grabstelle und Jahr 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

5 Errichtung von Grabzeichen usw.      

5.1 
Für die Genehmigung zur Errichtung 
von Grabmälern, Gedenkplatten und 
dergleichen je Grabzeichen 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

6. Kosten für anonyme Urnen- oder 
Reihengrabbestattung      

6.1 Gebühr für eine anonyme 
Urnenbestattung 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

6.2 Gebühr für eine anonyme 
Reihengrabbestattung 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

7. Belegung von reservierten Grabstellen      

7.1 Gebühr für reservierte Grabstellen **) **) **) **) **) 

7.2 
Mehrfachbelegung, auf einer 
Wahlgrabstelle für Erdbestattungen, 
höchstens bis 3 Urnen 

1/3 der 
Gebühr 
nach 1.1 

1/3 der 
Gebühr 
nach 1.1 

1/3 der 
Gebühr 
nach 1.1 

1/3 der Gebühr 
nach 1.1 

1/3 der Gebühr 
nach 1.1 
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*) Erstattung der entstehenden Kosten 

**) Bei Inanspruchnahme solcher Grabstellen ist die Gebühr für eine Bestattung auf einer Grabstelle fällig. 

***) Es wird eine Gebühr in Höhe von 200,00 Euro zur Beschaffung  und Anbringung einer Namenstafel bei halb-
anonymen Grabfeldern erhoben. 

****) Soweit zur Verfügung stehend 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 

 
 

9. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Bothel 

über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Samtge-
meinde Bothel in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Bothel über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasser-
anlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) vom 29.06.1987 i. d. . der 8. Änderungssatzung vom 
20.12.2011 wird wie folgt geändert: 
 
In § 2  Ziffer a) wird die Zahl „20,87 €“ durch die Zahl „14,60 €“ ersetzt. 
 
In § 2  Ziffer b) wird die Zahl „120,81 €“ durch die Zahl „34,70 €“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bothel, den 16. Dezember 2014 
 
Samtgemeinde Bothel 
 
Eberle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

9. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
der Samtgemeinde Bothel (Abwassergebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Samtge-
meinde Bothel in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Bothel (Abwasserge-
bührensatzung) vom 10.11.1992 i. d. F. der 8. Änderungssatzung vom 20.12.2011 wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 Abs. 5 Satz 1 wird die Zahl „1 cbm“ durch die Zahl „2 cbm“ ersetzt. 
 
In § 4 Abs. 2 wird die Zahl „2,52 €“ durch die Zahl „2,90 €“ ersetzt. 
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§ 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bothel, den 16. Dezember 2014 
 
Samtgemeinde Bothel 
 
Eberle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen der Samtgemeinde Fintel 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) vom 16.05.2002 

 
 
Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) hat 
der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 18.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 
16.05.2002 wird wie folgt geändert: 

In § 3 Absatz 2 a) wird der Betrag 53,91 € durch den Betrag 42,68 € ersetzt. 

In § 3 Absatz 2 b) wird der Betrag 35,70 € durch den Betrag 31,25 € ersetzt. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 18. Dezember 2014 
 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 27.11.2003 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes sowie der §§ 5, 6 und 8 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel am 18.12.2014 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abga-
bensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 27.11.2003 wird wie folgt geändert: 

In § 12 Abs. 1 wird der Betrag „2,40 €“ durch den Betrag „2,73 €“ ersetzt. 
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Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 18. Dezember 2014 
 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die Festlegung der Schulbezirke für die 

Grundschulen der Samtgemeinde Fintel (Schulbezirkssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 8 und 9 i. V. m. § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) und § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vom 03.03.1998 (Nds. 
GVBl. S. 137) in der zur  Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 18.12.2014 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Satzungszweck und Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Samtgemeinde Fintel. 

 Als Einzelschulbezirke werden bestimmt: 

 - der Schulbezirk Grundschule in Fintel  

 - der Schulbezirk Grundschule in Lauenbrück 

 - der Schulbezirk der Außenstelle Stemmen der Grundschule in Lauenbrück 

 Der Schulbezirk der Grundschule in Fintel umfasst die Gemeinden Fintel und Vahlde (ohne OT Riepe). 
 Der Schulbezirk der Grundschule in Lauenbrück umfasst die Gemeinden Helvesiek und Stemmen ab dem 

3. Schuljahr und Lauenbrück sowie den Vahlder OT Riepe ab dem 1. Schuljahr. 
 Der Schulbezirk der Außenstelle in Stemmen umfasst die Gemeinden Stemmen und Helvesiek in der Regel für 

Schüler des 1. und 2. Schuljahres. 
 Diese Schulbezirke sind verbindlich für die Anmeldung und die Beschulung der Grundschüler. 
 
(2) Die Schulbezirksgrenzen stimmen mit den Gebietsgrenzen der in Absatz 1 genannten Gemeinden bzw. Ortsteile 

überein. 
 
 

§ 2 
Zuordnung, Anmeldung und Aufnahme 

 
(1) Maßgeblich für die Zuordnung zur jeweils örtlich zuständigen Grundschule ist gemäß § 63 Abs. 3 NSchG die Woh-

nung, in der das Kind lebt. 
 
(2) Die jeweilige Schulleitung gibt den Ort und die Zeit der Anmeldung zur Einschulung über die Samtgemeinde Fintel 

bekannt. 
 
(3) Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind innerhalb dieses Anmeldezeitraumes an der Schule an, in deren Schulbe-

zirk ihr Kind wohnt. 
 
 

§ 3 
Aufnahmekapazität 

 
Die Aufnahmekapazität wird mit einer Maximalzügigkeit je Grundschule festgelegt: 
Grundschule in Fintel: 1,5-zügig; Offene Eingangsstufe mit 3 Klassen, die Jahrgänge 3-4 mit je 2 Klassen; hierbei wird 
von einer maximalen Schülerzahl von 180 ausgegangen. Beginnend ab dem Schuljahr 2015/2016: 1-zügig mit maximal 
120 Schülern 
Grundschule in Lauenbrück: 2-zügig, dies entspricht einer maximalen Schülerzahl von 200. 
Außenstelle Stemmen: 1. und 2. Schuljahr je eine Klasse: dies entspricht einer maximalen Schülerzahl von 50. 
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§ 4 
Ausnahmen 

 
In begründeten Ausnahmefällen sowie bei Überschreitung der maximalen Schülerzahl entscheidet die Samtgemeinde 
darüber, ob ein Schüler/eine Schülerin in einem anderen Schulbezirk der Samtgemeinde beschult werden kann. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 18. Dezember 2014 
 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die Ordnung auf den Friedhöfen in der Samtgemeinde Fintel 

- Friedhofssatzung - 
 
 
Aufgrund des § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 18.12.2014 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende in der Samtgemeinde Fintel gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe: 

 Friedhof in Fintel 

 Friedhof in Helvesiek 

 Friedhof in Lauenbrück 

 Friedhof in Stemmen 

 Friedhof in Vahlde 
 
2) Diese Satzung richtet sich an Besucher, Nutzungs- und Verfügungsberechtigte an Grabstätten. Verfügungsberechtigt 

sind Personen, welche durch Rechtsverhältnis über die Nutzung, die Gestaltung, aber auch die Aufgabe einer 
Grabstätte entscheiden und dies gegenüber der Friedhofsverwaltung vertreten dürfen. Nutzungsberechtigt ist eine 
grundsätzlich auch verfügungsberechtigte Person, für welche bereits die spätere Nutzung der Grabstätte (durch Bei-
setzung) vorgesehen ist. 

 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Samtgemeinde Fintel. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung wird 

jedoch von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. 
 
2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen die bei ihrem Ableben Einwohner der Samtgemeinde Fintel 

waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen 
bedarf der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde Fintel im Einvernehmen mit der betroffenen Mitgliedsge-
meinde. 

 
3) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Funktionen sogenannter Grünflächen 

bzw. Parkanlagen. Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer 
der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. 
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§ 3 

Bestattungsbezirke 
 
1) Die Samtgemeinde Fintel wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt: 

 Bestattungsbezirk des Friedhofs in Fintel ist das Gebiet der Gemeinde Fintel, 

 Bestattungsbezirk des Friedhofs in Helvesiek ist das Gebiet der Gemeinde Helvesiek, 

 Bestattungsbezirk des Friedhofs in Lauenbrück ist das Gebiet der Gemeinde Lauenbrück, 

 Bestattungsbezirk des Friedhofs in Stemmen ist das Gebiet der Gemeinde Stemmen, 

 Bestattungsbezirk des Friedhofs in Vahlde ist das Gebiet der Gemeinde Vahlde. 
 
2) Die Verstorbenen werden grundsätzlich auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes bestattet, in dem sie zuletzt ihren 

Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 

 a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof besteht, 

 b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind. 
 
3) Die Samtgemeinde Fintel kann im Einvernehmen mit der entsprechenden Mitgliedsgemeinde Ausnahmen zulassen. 
 
 

§ 4 
Schließung und Entwidmung 

 
1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Grund für weitere Bestattungen gesperrt (Schlie-

ßung) oder einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung). 
 
2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung das 

Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Verfügungsberechtigten 
für die restliche Verfügungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrab-
stätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen 
verlangen, sofern die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist. 

 
3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihengrab-

stätten/Urnenreihengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Samtge-
meinde Fintel in andere Grabstätten umgebettet. 

 
4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekanntgegeben. Verfügungsberechtigte einer Wahlgrab-

stätte/Urnenwahlgrabstätte erhalten außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn deren Aufenthalt bekannt oder 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig sind sie den Verfügungs-

berechtigten mitzuteilen. Sollten die Verfügungs-/Nutzungsberechtigten inzwischen verstorben oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln sein, so erfolgt die Mitteilung an deren Nachfolger im Sinne des § 13 
Abs. 4 dieser Satzung. 

 
6) Ersatzgrabstätten werden von der Samtgemeinde Fintel auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 

den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden 
Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
 

II.  Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 5 
Ordnung 

 
1) Für die Ordnung auf den Friedhöfen erlässt die Samtgemeinde Fintel bei Bedarf besondere Bestimmungen. 
 
2) Die Samtgemeinde Fintel kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile 

vorübergehend untersagen. 
 



357  

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofs-

personals sind zu befolgen. 
 
2) Auf den Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet, 

 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Rollstühle sowie Fahrzeuge der Samtgemeinde 
Fintel, der Mitgliedsgemeinden und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, 

 b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 

 d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Samtgemeinde Fintel gewerbsmäßig zu 
fotografieren, 

 e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und 
üblich sind, 

 f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie 
Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 

 g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

 h) zu lärmen und zu spielen, 

 i) Tiere mitzubringen, an der Leine geführte Hunde ausgenommen. Auf den Friedhöfen der Mitgliedsgemeinden 
Helvesiek und Stemmen ist das Mitführen von Tieren gänzlich untersagt. 

 
3) Die Samtgemeinde Fintel oder die zuständige Mitgliedsgemeinde können Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 

Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustim-

mung der Samtgemeinde Fintel; sie sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 
 
 

§ 7 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
1) Steinmetze, Bildhauer und Bestatter bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit 

auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Samtgemeinde Fintel. 
 
2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persön-

licher Hinsicht zuverlässig sind. Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in die Handwerksrolle, 
Antragsteller des handwerksähnlichen Gewerbes ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung 
und ggf. ihre Eintragung in das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer nachzuweisen. Ein Antragsteller des Hand-
werks hat ferner nachzuweisen, dass er selbst oder sein fachlicher Vertreter die Meisterprüfung oder einen ver-
gleichbaren anerkannten beruflichen Abschluss abgelegt hat. 

 
3) Für Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben entsprechend vergleichbare 
Unterlagen vorzulegen. 

 
4) Die Zulassung erfolgt durch schriftliche Bewilligung. Diese Bewilligung wird in der 
 
5) Regel für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgestellt und muss von dem Gewerbetreibenden spätestens einen Monat 

vor Ablauf des Bewilligungszeitraums erneut beantragt werden. Die Bewilligung ist dem Friedhofspersonal auf 
Verlangen vorzulegen. Die Zulassung erfolgt durch Bescheid der Samtgemeinde Fintel. 

 
6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 

beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 
7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags ausgeführt werden. In den Monaten März bis Oktober 

dürfen die Arbeiten nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht vor 7.00 Uhr begonnen wer-
den. Die Arbeiten sind spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen spätestens um 
13.00 Uhr zu beenden. Die Samtgemeinde Fintel kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. 

 
8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den dafür vorge-

sehenen Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der 
Friedhöfe gereinigt werden. 
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9) Die Samtgemeinde Fintel kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Friedhofssat-
zung verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen der Abs. 2 bzw. 3 nicht mehr vollständig gegeben sind, ganz 
oder teilweise durch schriftlichen Bescheid widerrufen. 

 
 

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
 

§ 8 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde anzumelden. Der 

Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auf Verlangen 

auch das Verfügungs-/Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
 
4) Die jeweilige Mitgliedsgemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel an Werk-

tagen erfolgen. Wünsche der Hinterbliebenen und ggf. des zuständigen Vertreters der Religionsgemeinschaften 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
 

§ 9 
Särge 

 
1) Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren 

Werkstoffen hergestellt sein. 
 
2) Die Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,70 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 

größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Samtgemeinde Fintel einzuholen. 
 
 

§ 10 
Ausheben der Gräber 

 
1) Das Ausheben und Wiederverfüllen der Gräber hat im Benehmen mit der Samtgemeinde Fintel zu erfolgen. Mit der 

Durchführung dieser Aufgabe kann auch die jeweilige Mitgliedsgemeinde, soweit diese das Ausheben und Wieder-
verfüllen von Grabstätten anbietet, oder ein privater Dritter beauftragt werden. 

 
2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberkante (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 

0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,60 m. 
 
3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen durch mindestens 0,30 m starke Erdwände voneinander getrennt sein. 
 
4) Verfügungsberechtigte haben Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 

Fundamente oder Grabzubehör entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den 
Verfügungsberechtigten zu erstatten. 

 
 

§ 11 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre. 
 
 

§ 12 
Umbettungen 

 
1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorheri-

gen Zustimmung der Samtgemeinde Fintel. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt 
werden, bei Umbettungen innerhalb der Samtgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines drin-
genden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb des 
Friedhofs nicht zulässig. § 4 bleibt unberührt. 
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3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt sind die in § 13 Abs. 4 genannten Personen mit Zustimmung 
der Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten sowie die Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten selbst. 

 
4) Alle Ausgrabungen und Umbettungen vor Ablauf der Mindestruhezeit bedürfen grds. der Genehmigung der unteren 

Gesundheitsbehörde. Alles Weitere regelt das Niedersächsische Bestattungsgesetz in seiner jeweils gültigen Fas-
sung.  Die Ausgrabungen und Umbettungen werden von der Samtgemeinde Fintel durchgeführt. Sie bestimmt den 
Zeitpunkt der Umbettung im Benehmen mit der unteren Gesundheitsbehörde. 

 
5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine 

Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. 
 
6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
7) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher 

Anordnung ausgegraben werden. 
 
 

IV.  Grabstätten 
 
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 
1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung 

erworben werden. 
 
2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

 a) Reihengrabstätten 

 b) Wahlgrabstätten 

 c) Urnenreihengrabstätten 

 d) Urnenwahlgrabstätten 

 e) Reihengrabstätten im Grünfeld 

 f) Doppelreihengrabstätte im Grünfeld 

 g) Urnenreihengrabstätten im Grünfeld 

 h) Doppelurnenreihengrabstätte im Grünfeld 

 i) anonyme Urnengrabstätten 

 
3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Verfügungs- und Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten 

Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. Die Zuweisung der Grabstätten erfolgt unter Beachtung der 
Regelungen aus dieser Satzung durch die jeweilige Mitgliedsgemeinde. 

 
4) Schon bei der Verleihung bzw. Überlassung des Nutzungsrechts (nebst Verfügungsrecht) soll der Erwerber für den 

Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 dieses Absatzes genannten Personenkreis seine Nachfolger (mind. zwei) im 
Verfügungsrecht bestimmen und ihnen das Verfügungsrecht schriftlich übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine 
derartige Regelung getroffen, geht das Verfügungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der 
verstorbenen Nutzungsberechtigten über: 

 a) auf den überlebenden Ehegatten bzw. den Lebenspartner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft und zwar auch 
dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe oder Verbindung vorhanden sind 

 b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder 

 c) auf die Stiefkinder 

 d) auf die Enkelkinder 

 e) auf die Eltern 

 f) auf die vollblütigen Geschwister 

 g) auf die Stiefgeschwister 

 h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben 

 Innerhalb der Gruppen b) bis h) werden die jeweils ältesten beiden Personen Verfügungsberechtigte. Die Angehöri-
gen können sich auch untereinander darüber einigen, wer das Verfügungsrecht übernehmen soll. Dies ist der Samt-
gemeinde schriftlich anzuzeigen. 
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5) Der ursprünglich Verfügungsberechtigte kann das Verfügungsrecht vor seinem Ableben grundsätzlich nur auf Perso-

nen aus dem Kreis der in Absatz 4 Satz 2 genannten Personen übertragen. Hierzu bedarf es der Zustimmung der 
Samtgemeinde. Sind keine Angehörigen im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 vorhanden oder haben alle dort aufge-
führten Personen schriftlich auf das Verfügungsrecht verzichtet, so kann das Verfügungsrecht auch von anderen 
Personen schriftlich übernommen werden. 

 
6) Aus dem übernommenen Verfügungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte. 
 
 

§ 14 
Reihengrabstätten 

 
1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Körpererdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Verfügungsrechtes an der Rei-
hengrabstätte ist grundsätzlich nicht möglich. 

 
2) Größe der Reihengrabstätte für Erwachsene: Länge 2,50 m, Breite 1,25 m; für Kinder: Länge 1,50 m, Breite 1,00 m. 
 
3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer Reihengrabstätte die 

Leichen eines Kindes unter einem Jahr und eines Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbe-
nen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. 

 
4) Das Abräumen von Reihengrabstätten ist den Angehörigen, soweit diese bekannt sind, 3 Monate vorher schriftlich 

mitzuteilen. Sind Angehörige nicht bekannt, genügt eine öffentliche Aufforderung. 
 
 

§ 15 
Wahlgrabstätten 

 
1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Körpererdbestattungen, an denen auf Antrag ein Verfügungs-/Nutzungsrecht 

verliehen wird. Das Nutzungsrecht beträgt 30 Jahre, beginnend am 01.01. des auf die Bestattung folgenden Jahres. 
Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur  

 a) anlässlich eines Todesfalles, 

 b) in Einzelfällen mit Zustimmung der Samtgemeinde Fintel verliehen. Aschenurnen dürfen außer in Urnengrabstät-
ten auch in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen beigesetzt werden. 

 
2) Größe der Grabstellen innerhalb einer Wahlgrabstätte: Länge 2,50 m, Breite 1,25 m. 
 
3) Ein Verfügungs-/Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. Der Wiedererwerb ist nur auf Antrag und wahlweise 

auf 5, 10, 20 oder 30 Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ausnahmsweise kann die Samtgemeinde Fintel 
den Wiedererwerb einer Teilgrabstätte zulassen, soweit mindestens zwei nebeneinander liegende Grabstellen 
bestehen bleiben und unter dieser Maßgabe die Zuwegung zu der verbleibenden Teilgrabstätte und der nicht wie-
dererworbenen Grabstätte gesichert ist. 

 Die Samtgemeinde Fintel ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. 
 
4) Wahlgrabstätten werden zwischen ein- und mehrstelligen Grabstätten unterschieden. Nach Ablauf der Ruhezeit einer 

Leiche kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht oder ein 
Verfügungsrecht an der gesamten Wahlgrabstätte mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererwor-
ben wird. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
5) Das Nutzungsrecht an noch nicht belegten Grabstellen kann nur entschädigungslos jederzeit zurückgegeben werden. 

An teilbelegten Grabstätten ist eine Rückgabe erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit möglich. Eine Rückgabe ist nur 
für die gesamte Grabstätte möglich. Eine teilweise Rückgabe ist nur aus wichtigem Grund zulässig, wenn dadurch 
mindestens zwei Wahlgrabstätten, jedoch keine Einzelgrabstätten, entstehen. Absatz 3 Satz 2, 2. Halbsatz, gilt 
sinngemäß. 

 
 

§ 16 
Urnenreihengrabstätten 

 
1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Aschenurnen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 

der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Verfügungsrechtes an der Urnenreihen-
grabstätte ist nicht möglich. 

 
2) Größe der Urnenreihengrabstätte: Länge 1,50 m, Breite 1,00 m. 
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3) In jeder Urnenreihengrabstätte darf nur eine Urne beigesetzt werden. Die Beisetzung in Überurnen (aus nicht verrot-
tendem Ton und Metall) ist nicht gestattet. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 

 
4) Soweit sich aus dieser Friedhofssatzung etwas anderes nicht ergibt, gelten die Vorschriften für die Reihengrabstätten 

entsprechend auch für die Urnenreihengrabstätten. 
 
 

§ 17 
Urnenwahlgrabstätten 

 
1) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstellen für Aschenurnen, an denen auf Antrag ein Nutzungs- und Verfügungsrecht für 

die Dauer von 30 Jahren verliehen wird. Entsprechend der jeweiligen Größe einer Urnenwahlgrabstätte können 
mehrere Urnen beigesetzt werden. 

 
2) Mindestgröße einer Urnenwahlgrabstätte: Länge 1,25 m, Breite 1,25 m. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann hier-

von abgewichen werden. 
 
3) Soweit sich aus dieser Friedhofssatzung etwas anderes nicht ergibt, gelten die Vorschriften für die Wahlgrabstätten 

entsprechend auch für die Urnenwahlgrabstätten. 
 
 

§18 
Grabstätten im Grünfeld 

 
1) Grabstätten im Grünfeld werden grundsätzlich der Reihe nach belegt. Im Grünfeld werden folgende Arten von Grab-

stätten zur Verfügung gestellt: 

 a) Reihengrabstätten (§ 14) 

 b) Doppelreihengrabstätten 

 c) Urnenreihengrabstätten (§ 16) 

 d) Doppelurnenreihengrabstätten 

 e) Anonyme Urnengrabstätten (§19) 

 Über Ausnahmen entscheidet im Einzelfall auf schriftlichen Antrag die Samtgemeinde Fintel. Diese, unter b) und d) 
ausnahmsweise anders als in a) und c) bezeichnet ausgeführten Grabstätten, gelten als Sondergrabstätten bzw. 
Urnensondergrabstätten im Grünfeld. 

 
2) Im Gegensatz zu dem §§ 14 und 16 ist bei den Grabstätten im Grünfeld auch die Zuteilung von Doppelreihengrab-

stätten möglich. Die Beisetzung einer weiteren Leiche oder Aschenurne kann auf der Doppelreihengrabstätte erfol-
gen, wenn das Verfügungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf ihrer Ruhezeit verlängert wird. 

 
3) Abweichend von § 16 Absatz 2 ist bei Urnenreihengrabstätten auch eine Größe von 1,20 m Länge und 1,20 m Breite 

zulässig. 
 
4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 14 und 16 entsprechend für die jeweilige Bestattungsart, soweit sich aus 

dieser Friedhofssatzung etwas anderes nicht ergibt. 
 
 

§ 19 
Anonyme Urnengrabstätten 

 
1) Aschen können in anonymen Urnengrabstätten beigesetzt werden. Sie werden vergeben, wenn es dem Willen des 

Verstorbenen oder, bei Unkenntnis über den Willen des Verstorbenen, dem der nahen Angehörigen entspricht oder 
es sonst im öffentlichen Interesse geboten erscheint. 

 
2) Die Lage einer anonymen Urnengrabstätte ist nur der Samtgemeinde Fintel und der entsprechenden Mitgliedsge-

meinde bekannt. 
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V.  Gestaltung der Grabstätten 

 
 

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze und Wahlmöglichkeiten 

 
Jede Grabstätte, mit Ausnahme der anonymen Urnengrabstätte, ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, 
dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Der Friedhof ist 
eine Gemeinschaftsstätte. In ihr ruht die Gemeinschaft der Toten, die nicht aus der Obhut der lebenden Gemeinde ent-
lassen wird. Näheres ist den Gestaltungsrichtlinien für die einzelnen Friedhöfe geregelt, die Bestandteile dieser Satzung 
sind. 
 
 

§ 21 
Zustimmungserfordernis 

 
1) Die Aufstellung oder Änderung eines Grabzeichens und der damit zusammenhängenden Anlagen ist vorher bei der 

Samtgemeinde Fintel schriftlich zu beantragen. Dem Antrag ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 in doppelter Aus-
fertigung beizufügen, aus der insbesondere die Anordnung von Schriften und Symbolen auf dem Grabzeichen 
ersichtlich ist (Schriftdetail 1:1). Die Samtgemeinde Fintel kann Modelle anfordern, sofern dies zum besseren Ver-
ständnis notwendig ist. 

 Die Samtgemeinde Fintel kann sich bei der Beurteilung der eingereichten Zeichnungen durch Fachkräfte beraten 
lassen. 

 
2) Ist ein Grabzeichen ohne Genehmigung aufgestellt oder errichtet worden und kann eine Genehmigung auch nicht 

nachträglich erteilt werden oder entspricht die Ausführung eines Grabzeichens nicht der genehmigten Zeichnung, 
setzt die Samtgemeinde Fintel dem Verfügungsberechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abände-
rung des Grabzeichens. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Samtgemeinde Fintel die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der Verfügungsberechtigten veranlassen. 

 
3) Der Termin für die Errichtung von Grabzeichen oder Grabeinfassungen ist der Samtgemeinde Fintel vorher bekannt-

zugeben. 
 
4) Anonyme Urnengrabstätten erhalten keine Grabzeichen. 
 
 

§ 22 
Standsicherheit der Grabzeichen 

 
1) Die Grabzeichen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu funda-

mentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. 

 
2) Stehende Grabzeichen bis 1,00 m Höhe erhalten ein Fundament in Form eines mindestens 1,10 m langen soge-

nannten Überlegers, der 0,25 m breit und 0,20 m hoch ist. Die Oberkante muss mindestens 0,10 m unter Gelände-
höhe liegen.  

 Die gestampften Betonüberleger können auch als fertige Werkteile eingebracht werden. Bei Grabzeichen über 1,00 m 
Höhe müssen die Maße der Fundamente so beschaffen sein, dass sich unbedingte Standsicherheit ergibt. 

 
3) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament in das Erdreich eingebettet. 
 
4) Hölzerne und metallene Grabzeichen bekommen ein Fundament, das ihrem Gewicht entspricht. Hölzerne Grabzei-

chen können mit dem imprägnierten Schaft in den Boden eingelassen werden. 
 
5) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch nichtrostende Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke so mit dem 

Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. Für die Standsicherheit der Grabzeichen 
sind die Verfügungs-/Nutzungsberechtigten verantwortlich. Die Samtgemeinde Fintel räumt Grabzeichen, die nicht 
mehr standsicher sind, zur Vermeidung von Gefahren für die Friedhofsbenutzer auf Kosten der Verfü-
gungs-/Nutzungsberechtigten sachgemäß ab und hält die Grabzeichen für eine ordnungsgemäße Neuaufstellung zur 
Verfügung. 
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§ 23 

Verzeichnis über zu erhaltende Grabmale 
 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale, bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart eines Fried-
hofes erhalten bleiben sollen, werden bei der Samtgemeinde Fintel in einem Verzeichnis geführt. Die Samtgemeinde 
Fintel kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Insoweit sind die 
zuständigen Denkmalschutz- und Pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 
 
 

§ 24 
Entfernung von Grabzeichen 

 
1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder Nutzungszeit dürfen Grabzeichen nur mit vorheriger Zustimmung der Samtgemeinde 

Fintel entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 23 kann die Samtgemeinde Fintel die Zustimmung versagen. 
 
2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl-

grabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten haben die bishe-
rigen Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten die Grabzeichen und sonstigen baulichen Anlagen auf eigene Kosten 
zu entfernen, es sei denn, das Grabmal ist gemäß § 23 in dem Verzeichnis über zu erhaltende Grabmale eingetra-
gen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Samtgemeinde Fintel berechtigt, die Grabstätte auf Kosten 
der bisherigen Verfügungsberechtigten abräumen zu lassen. Die Samtgemeinde Fintel ist nicht verpflichtet, die 
Grabzeichen oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabzeichen oder sonstige bauliche Anlagen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Samtgemeinde Fintel über. 

 
3) Absatz 2 gilt nicht für Grabplatten im Grünfeld. 
 
4) Macht die Samtgemeinde Fintel von ihrem Recht gemäß § 21 Absatz 2 Satz 2 Gebrauch, so gelten die Sätze 3 und 4 

des Absatzes 2 entsprechend. 
 
 

§ 25 
Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 
1) Alle Grabstätten, mit Ausnahme der anonymen Urnengrabstätten, müssen innerhalb von 6 Monaten nach Belegung 

hergerichtet sein und dauerhaft instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind spätestens nach einem 
Monat von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

 
2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, des Grabfeldes und der Umgebung anzu-

passen. Für die Bepflanzung der Grabstätten sind nur solche Pflanzen zu verwenden, die andere Grabstätten oder 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

 
3) Die Bepflanzung darf Nachbargrabstätten nicht beeinträchtigen. Die Samtgemeinde Fintel kann stark wuchernde und 

abgestorbene Pflanzen auf Kosten der Verfügungsberechtigten entfernen lassen. Büsche und/oder Bäume dürfen 
zudem eine maximale Höhe von 2 m nicht überschreiten. 

 
4) Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte dürfen auf Grabstätten hinter den Grabzeichen oder den Anpflan-

zungen nur gelagert werden, wenn sie nicht stören. 
 
5) Das Aufstellen von Schnittblumen ist nur in Vasen oder vergleichbaren Behältnissen gestattet. Andere Gefäße kön-

nen durch die Samtgemeinde Fintel entfernt werden. 
 
6) Die Herrichtung, Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 

ausschließlich der Samtgemeinde Fintel. 
7) Mit Ausnahme der Friedhöfe in Lauenbrück und Helvesiek dürfen Ruhebänke neben Grabstellen oder in deren Nähe 

nicht aufgestellt werden. 
 
8) Für Wahlgräber, die auf dem Friedhof in Stemmen nach dem 01.01.1969 erworben wurden und neu anzulegen sind, 

dürfen für die äußere Einfassung nur ortsübliche Umrandungssteine verwendet werden. Diese dürfen nicht höher als 
5 cm aus dem Erdreich ragen. 

 
9) Grababdeckungen dürfen nur auf bis zu 50 % der Grabfläche mit Beton- oder Steinplatten vorgenommen werden. 

Abdeckungen mit Splitt, Kies oder vergleichbaren Materialien sind nur zulässig, wenn als Grundlage hierfür eine 
wasserdurchlässige Folie verwendet wird. Das Aufbringen anderer Materialien bedarf der Rücksprache und der 
Genehmigung der Samtgemeinde und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. 



364  

 
10) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 6 Monate in der Unterhaltung 

vernachlässigt, so sind die Verfügungs-/Nutzungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zur Beseitigung der 
Mängel schriftlich aufzufordern. Sind die Verfügungs-/Nutzungsberechtigten unbekannt oder nicht zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche auf einen Monat befristete Aufforderung. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, kann die 
Samtgemeinde Fintel die Grabstätte spätestens nach einem Jahr abräumen, einebnen und begrünen lassen. Die 
abgeräumten Grabaufbauten fallen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Samtgemeinde. 

 
 

§ 26 
Gestaltung der Grabstätten im Grünfeld 

 
1) Die Grabstätten im Grünfeld werden durch die Samtgemeinde Fintel/Mitgliedsgemeinde oder den von ihr bestimmten 

Stellen ohne Grabhügel angelegt und nicht mit Einfassungen versehen. Nachdem sich das Grab gesetzt hat, wird die 
Fläche mit Rasen eingesät. 

 
2) Eine Grabstätte im Grünfeld muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung von den Verfü-

gungs-/Nutzungsberechtigten mit einer Grabplatte in einer Größe von 60 cm Länge, 40 cm Breite sowie einer Stein-
stärke von mindestens 5 cm versehen werden. Das Material der Grabplatte muss aus Granit oder Marmor bestehen. 
Sie muss so tief in das Erdreich eingebettet werden, dass ein problemloses Abmähen des Grünfeldes möglich ist. Die 
Grabplatte muss folgende Angaben enthalten: Vorname, Name (Geburtsname), Geburts- und Sterbedatum oder 
-jahr. 

 
3) Das Mähen des Rasens, das Auffüllen der Erde bei eingefallenen Gräbern sowie das Entfernen der Grabplatte nach 

Ablauf des Nutzungsrechtes erfolgt durch die Samtgemeinde Fintel/Mitgliedsgemeinde oder die von ihr bestimmten 
Stellen. 

 
4) Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen u. ä., stehender Blumenschmuck oder anderer individueller Grab-

schmuck sind in der Vegetationsphase an der Grabstätte nicht zulässig. 
 
5) Auf der Grabplatte liegende Sträuße werden bei anfallenden Pflegearbeiten nach Ermessen der Samtgemeinde Fintel 

oder den von ihr bestimmten Stellen abgeräumt. 
 
 

VI.  Schlussbestimmungen 
 
 

§ 27 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Samtgemeinde Fintel bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich 
die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 
 

§ 28 
Haftung 

 
Die Samtgemeinde Fintel haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer 
Anlagen und Einrichtungen, durch Dritte oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Über-
wachungspflichten. Ferner haftet die Samtgemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über 
Amtshaftung bleiben unberührt. 
 
 

§ 29 
Gebühren 

 
Für die Erhebung von Gebühren ist die jeweils geltende Friedhofsgebührensatzung maßgebend. 
 
 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig den Vorschriften in § 6 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1, 4 bis 6 und 8, § 21 Abs. 1, § 22 § 24 Abs. 1 
und 2, § 25 und § 26 Abs. 2 und 4 dieser Satzung zuwiderhandelt. 

 
2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 
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§ 31 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ordnung auf den 
Friedhöfen in der Samtgemeinde Fintel vom 28.11.2002 außer Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 18. Dezember 2014 
 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde Fintel 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 6 des 
Gesetzes vom 12.12.2012. (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel am 18.12.2014 folgende Satzung 
für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Fintel beschlossen: 
 
 

§ 1 
Organisation und Aufgaben 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Fintel zur Sicherstellung des Brandschutzes und 

der Hilfeleistung. Sie besteht aus den, in den Mitgliedsgemeinden 

Fintel 

Helvesiek 

Lauenbrück 

Stemmen und 

Vahlde 

unterhaltenen, Ortsfeuerwehren. Die Ortsfeuerwehren Fintel und Lauenbrück sind als Stützpunktfeuerwehren (§ 1 
Abs. 1 Nr. 2 FwVO) eingerichtet. Die Ortsfeuerwehren Helvesiek, Stemmen und Vahlde sind Grundausstattungs-
feuerwehren. 

 
(2) Die Freiwillige Feuerwehr erfüllt die der Samtgemeinde nach dem NBrandSchG obliegenden  Aufgaben. 
 
 

§ 2 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-

meister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienst-
angelegenheiten durch die stellvertretende Gemeindebrandmeisterin oder den stellvertretenden Gemeindebrand-
meister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung für Gemeindebrand-

meister  der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten.  
 
 

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr 

 
(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 

NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende 
Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung für Ortsbrandmeister der 

Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 
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§ 4 

Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 
 
(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Orts-

feuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und 
stellvertretenden Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel 
und Trupp. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen 

Einheit. 
 
(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verord-

nung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen bei den 
Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Führungskräfte 

1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben, 

2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben oder 

3. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können. 

Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Ortsfeuerwehr 
und die betroffene Führungskraft anzuhören. Den abberufenen Führungskräften wird der bisherige Dienstgrad 
belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen 
rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 

 
 

§ 5 
Gemeindekommando 

 
(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei oblie-

gen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Samtge-
meinde und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 

b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und tech-
nischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen, 

c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Samtgemeinde für den Bereich Freiwillige 
Feuerwehr, 

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversor-
gung sowie deren laufende Ergänzung, 

e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs 

f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Ent-
sendung zu Lehrgängen, 

g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen, 

h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen, 

i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 

j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG. 

 
(2) Das Gemeindekommando besteht aus 

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter, 

b) der stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin oder dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister, den Orts-
brandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern und deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern als Beisit-
zerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart , der Schriftwartin oder dem 
Schriftwart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbeauftragten als bestellte 
Beisitzerin oder Beisitzer. 

 
(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe a und b 

genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister aus 
den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Die Trä-
gerinnen und Träger anderer Funktionen  können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenommen werden. Für 
das Bestellungsverfahren gilt Satz 1. 
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(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sach-

kundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. Diese haben kein Stimmrecht. 
 
(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c 

und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach 
Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen. 

 
(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen, 
wenn die Samtgemeinde, der Samtgemeindeausschuss oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder 
dies unter Angabe des Grundes verlangen. 

 
(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend ist. 
 
(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmen-

gleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied des Gemeinde-
kommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt. 

 
(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeisterin 

oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder 
Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde zuzuleiten. 

 
 

§ 6 
Ortskommando 

 
(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen 

auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufgeführten Aufgaben. 
 
(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Über-

nahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes 
(§17). 

 
(3) Das Ortskommando besteht aus 

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter, 

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister,  

c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Gerä-
tewartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauftragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 

Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere 
stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in 
das Ortskommando aufgenommen werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, Buchst. c und d und 
Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitglieder-
versammlung vorzeitig abberufen. 

 
(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch 

zweimal im Jahr mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann 
in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde-
brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter 
Angabe des Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an allen 
Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Ortskommandos gelten § 5 
Abs. 6 und 7 entsprechend. 

 
(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem 

Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen 
ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder dem 
Gemeindebrandmeister zuzuleiten. 
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§ 7 

Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeinde-

brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemein-
dekommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Ins-
besondere obliegen ihr 

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 

b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 

c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei 

Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Samtgemeinde, der Samt-
gemeindeausschuss oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes ver-
langen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der 
Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mitgliederversammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der 
Ortsfeuerwehr teilnehmen. Angehörige anderer Abteilungen können teilnehmen. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschluss-

fähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig ist. Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mit-

glied).  Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 
 
(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt 

als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, 
eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

 
(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-

brandmeister und dem Schriftwart zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeinde-
brandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister sowie der Samtgemeinde zuzuleiten. 

 
 

§ 8 
Verfahren bei Vorschlägen 

 
(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 

schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. 
Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. 

 
(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 

für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der 
jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens zu ziehen ist. 

 
(3) Über den dem Rat der Samtgemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das 

Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin oder Gemeindebrandmeister, 
Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abge-
stimmt. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vor-
schlag nach § 20 Abs. 5 NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den 
beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird die erfor-
derliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden. 

 
 

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung 

 
(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich und persönlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden, die 

das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Angehörige der Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur 
Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG). 
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(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Dop-
pelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen 
erfolgen soll. Die Samtgemeinde kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand der Bewerberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten. 

 
(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die Ortsbrandmeisterin 

oder der Ortsbrandmeister hat die Samtgemeinde über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrand-
meister vor der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Samtgemeinde 
darauf nicht generell verzichtet hat. 

 
(4) Aufgenommene Bewerberinnen und Bewerber werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als 

Feuerwehrfrau-Anwärterin oder Feuerwehrmann-Anwärter auf eine Probedienstzeit von einem Jahr verpflichtet. Bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits Mitglied in der Einsatzabteilung einer anderen Wehr waren, sind 
§§ 8 - 10 der FwVO zu beachten. 

 
(5) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die 

Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung 
abzugeben: 
„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewis-
senhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 

 
(6) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz.  In 

Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abweichende Regelung treffen. 
 
(7) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung, die die Altersgrenze für den 

Einsatzdienst nach dem Nds. Brandschutzgesetz noch nicht erreicht haben und die die Voraussetzungen des § 12 
Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten der Ortswehr teilnehmen lassen. 

 
 

§ 10 
Angehörige der Altersabteilung 

 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet 

haben. 
 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag und auf Beschluss des Ortskommandos in die Alters-

abteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können. 
 
(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen. 
 
(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatz-

dienstes herangezogen werden. 
 
 

§ 11 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 

 
(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. 
 
(2) Kinder aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der 

Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 
 
(3) Kinder und Jugendliche aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 

18. Lebensjahres Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten vorliegt. 

 
(4) Darüber hinaus können Mitglieder, die die allgemeine Jugendarbeit fördern oder betreuende Aufgaben wahrnehmen, 

über die in § 18 Abs. 2 und/oder Abs. 3 genannte Altersgrenze hinaus tätig werden. 
 
(5) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- 

oder Jugendfeuerwehr. 
 
 

§ 12 
Angehörige der Musikabteilung 

 
(1) Musikabteilungen können eingerichtet werden. 
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(2) Die Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. Die Angehörigen der 
Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten. 

 
(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 
 

§ 13 
Angehörige der Ehrenabteilung 

 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die sich besondere Verdienste 
um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskommandos 
nach Anhörung der Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters durch die Mit-
gliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden. 
 
 

§ 14 
Innere Organisation der Abteilungen 

 
Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich nach den jeweiligen Rechtsvorschriften des Landes und/oder den 
jeweiligen Organisationsvorschriften der Samtgemeinde. 
 
 

§ 15 
Fördernde Mitglieder 

 
Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 
 

§ 16 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. 

Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu 
befolgen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am 
Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Orts-
brandmeister befristet beurlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als 
Angehöriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) Die Mitglieder der Altersabteilung nehmen - unbeschadet der ihnen gemäß § 323 c StGB obliegenden allgemeinen 

Hilfeleistungspflicht - nicht an dem angeordneten feuerwehrtechnischen Übungs- und Einsatzdienst teil. Hiervon 
können die in § 9 Abs. 7 und § 10 Abs. 4 genannten Ausnahmen gemacht werden. 

 
(3) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen 

Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen 
Anordnungen zu befolgen. 

 
(4) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 

schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenständen sowie von Geräten kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. 
Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden. 

 
(5) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mit-

glied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehr-
dienst ein, so ist dies unverzüglich - spätestens binnen 48 Stunden - über die Ortsfeuerwehr der Samtgemeinde und 
dem Gemeindebrandmeister zu melden. Dies gilt auch für Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst 
zurückzuführen sind. 

 
(6) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum 

entstanden ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 
 
 

§ 17 
Verleihung von Dienstgraden 

 
(1) Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO an Angehörige der Einsatzabteilung verliehen werden. 
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(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder 

Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des 
Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zustimmung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrand-
meisters. Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades an Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der 
Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Gemeindekommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades ab „Lösch-
meisterin/Löschmeister“ soll mit der Zustimmung der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters erfolgen. 

 
 

§ 18 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austrittserklärung 

b) Geschäftsunfähigkeit 

c) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde 

d) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr 

e) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Angehörigen der Einsatzabtei-
lung, nach § 9 Abs. 6 sind Ausnahmen möglich 

f) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern 

g) Ausschluss. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus 

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr 

b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus 

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr 

b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 
(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen;  

der Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklä-
ren. 

 
(5) Die Beendigung der Mitgliedschaft im Falle der Geschäftsunfähigkeit ist der gesetzlichen Vertreterin oder dem 

gesetzlichen Vertreter der oder des Betroffenen durch die Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht 

bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(7) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied: 

1. wiederholt schuldhaft seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt 

2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt 

3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört 

4. das Ansehen der Feuerwehr schuldhaft geschädigt hat 

5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist 

6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu 
erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt. 

 
(8) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskom-

mando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Samtgemeinde geführt. Vor der Entscheidung über den Aus-
schluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung wird von der Samtgemeinde erlassen. 

 
(9) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein 

Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entschei-
dung über den Ausschluss suspendiert werden. 
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(10) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemein-
debrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen, soweit die Samtge-
meinde hierauf nicht generell verzichtet hat. 

 
(11) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, 

Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegen-
stände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang 
der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den 
Dienstgrad aus. 

 
(12) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 11 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 

Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung der Aufforderung zurückgege-
ben, kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten 
verlangen. 

 
 

§ 19 
Kameradschaftskasse 

 
(1) Die Ortsfeuerwehren können für eigene, nicht den Aufgaben nach § 1 unterfallende, Zwecke (z. B. zur Pflege der 

Kameradschaft) eine Kameradschaftskasse unterhalten, die von einem, durch die Mitgliederversammlung gewähl-
ten, Kassenwart geführt wird. Werden hierfür Umlagen erhoben, so sind diese der Höhe nach in der Mitgliederver-
sammlung zu beschließen. Ehrenmitglieder sind davon befreit. 

 
(2) Über Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend dem Umfang der Buchungsvorgänge ausreichende und prü-

fungsfähige Aufzeichnungen zu machen, die mindestens einmal jährlich durch zwei in der Mitgliederversammlung 
gewählte Kassenprüfer einer Prüfung zu unterziehen sind. 

 
(3) Die Verfügungsberechtigung über die Kameradschaftskasse liegt beim Ortskommando. Die Ortsbrandmeisterin oder 

der Ortsbrandmeister kann, wenn ein entsprechender Beschluss des Ortskommandos vorliegt, über festgelegte 
Beträge monatlich allein verfügen. Über die Verwendung ist Rechnung zu legen. Kredite dürfen nicht aufgenommen 
werden. 

 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde Fintel vom 30.10.1995, 

in Kraft getreten am 01.01.1996, außer Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 18. Dezember 2014 
 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Bücherei 

der Samtgemeinde Selsingen 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576) i. d. zzt. geltenden Fassung, und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), i. d. zzt. geltenden Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen 
in seiner Sitzung am 06.05.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Selsingen über die Benutzung der öffentlichen Bücherei der Samtgemeinde Selsingen 
vom 10.06.2008 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird die Straßenbezeichnung "Alte Straße 7 a" gestrichen und auf "Hauptstraße 30" abgeändert. 
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2. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 "Die gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald der Nutzer den Büchereiausweis wieder zurückgibt und die ggf. 
noch zur Zahlung ausstehenden Gebühren und/oder Auslagen entrichtet hat. Sperrvermerke werden gelöscht, sobald 
die ihnen zugrunde  liegenden Verpflichtungen erfüllt sind." 

3. In § 5 Abs. 2 wird das Wort "drei" gestrichen und auf "vier" abgeändert. 

4. In § 8 Abs. 2 wird "§ 6 Abs. 2 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO)" ersetzt durch "§ 10 Abs. 5 NKomVG". 
 
 

Artikel 2 
 
Der Gebührentarif als Anlage zur Satzung erhält folgende Fassung: 
 
 

Gebührentarif 
zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen Bücherei der Samtgemeinde Selsingen 

 
 
1. Jahresgebühren 
 Erwachsene nach Vollendung des 18. Lebensjahres 8,00 € 
 Familie 12,00 € 
 Einmalige Ausleihe (Tageskarte) 2,00 € 
 (für Kinder und Jugendliche ist die Ausleihe kostenlos) 
 In den Jahresgebühren ist die Ausstellung des Büchereiausweises enthalten. 
 
2. Leihgebühren 
 Buch je angefangene Woche 0,00 € 
 CD/DVD für 2 Wochen 0,00 € 
 
3. Säumnisgebühr 
 ab 1 Woche über Abgabetermin 1,00 €/Medieneinheit 
 jede weitere Woche 1,00 €/Medieneinheit 
 zuzüglich Mahnkosten je Mahnung 1,00 € 
 
4. Leihverkehr 
 Kosten für Porto und Verpackung 2,50 € 
 
5. Sonstiges 
 Beschädigung des Strichcodes 1,00 € 
 Ersatz des Büchereiausweises, je Stück 2,50 € 
 Einarbeitsgebühr für das neu beschaffte Ersatzmedium (bei Beschädigung und Verlust) 6,00 € 
 
 

Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Selsingen, 16.12.2014 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde Selsingen 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 6 des 
Gesetzes vom 12.12.2012. (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 
09.12.2014 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Selsingen beschlossen: 
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§ 1 
Organisation und Aufgaben 

 
1Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Selsingen. 2Sie besteht aus den zur Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Anderlingen, Byhusen, Deinstedt, Farven, Fehrenbruch, Haaßel, 
Lavenstedt, Malstedt, Ober Ochtenhausen, Ohrel, Ostereistedt, Parnewinkel, Rhade, Rhadereistedt, Rockstedt, 
Sandbostel, Seedorf und Selsingen. 3Die Ortsfeuerwehren Farven, Rhade und Selsingen sind als Stützpunktfeuerwehren 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 FwVO) eingerichtet. 4Die Ortsfeuerwehren Anderlingen, Byhusen, Deinstedt, Fehrenbruch, Haaßel, 
Lavenstedt, Malstedt, Ober Ochtenhausen, Ohrel, Ostereistedt, Parnewinkel, Rhadereistedt, Rockstedt, Sandbostel und 
Seedorf sind Grundausstattungsfeuerwehren.  
 
 

§ 2 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-

meister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). 2Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstan-
gelegenheiten durch die stellvertretende Gemeindebrandmeisterin oder den stellvertretenden Gemeindebrand-
meister. 3Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Orts-

brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 
 
 

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr 

 
(1) 1Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 

NBrandSchG). 2Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende 
Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. 3Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Orts-

brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 
 
 

§ 4 
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 

 
(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuer-

wehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und stell-
vertretenden Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und 
Trupp für die Dauer von sechs Jahren. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen 

Einheit. 
 
(3) 1Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verord-

nung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen bei den 
Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Führungskräfte 

 1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben, 

 2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben oder 

 3. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können. 
 3Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Ortsfeuerwehr 

und die betroffene Führungskraft anzuhören. 4Den abberufenen Führungskräften wird der bisherige Dienstgrad 
belassen. 5Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen 
rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 

 
 

§ 5 
Gemeindekommando 

 
(1) 1Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. 2Dabei oblie-

gen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Samtgemeinde 
und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 
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 b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und 
technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen, 

 c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Samtgemeinde für den Bereich Freiwillige Feuer-
wehr, 

 d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm– und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversor-
gung sowie deren laufende Ergänzung, 

 e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs, 

 f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Ent-
sendung zu Lehrgängen, 

 g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen, 

 h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen, 

 i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 

 j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG. 
 
(2) Das Gemeindekommando besteht aus 

 a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter, 

 b) den beiden stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder den beiden stellvertretenden Gemeindebrand-
meistern, den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

 c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem 
Schriftwart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerin 
oder Beisitzer. 

 
(3) 1Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe a 

und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von  sechs Jahren bestellt. 2Die 
Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenommen werden. 3Für 
das Bestellungsverfahren gilt Satz 1. 

 
(4) 1Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sach-

kundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. 2Diese haben kein Stimmrecht. 
 
(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c und 

die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach 
Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen. 

 
(6) 1Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 2Die 
Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. 3Das Gemeindekommando ist einzuberufen, 
wenn die Samtgemeinde oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter Angabe des Grun-
des verlangen. 

 
(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend ist. 
 
(8) 1Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

2Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 3Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied des 
Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt. 

 
(9) 1Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeisterin 

oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder 
Schriftwart) zu unterzeichnen ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde zuzuleiten. 

 
 

§ 6 
Ortskommando 

 
(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf 

der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufgeführten Aufgaben. 
 
(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme 

eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 17). 
 
(3) 1Das Ortskommando besteht aus 

 a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter, 
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 b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister,  

 c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

 d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Geräte-
wartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauftragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 

 2Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von sechs Jahren bestellt. 3Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere 
stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das 
Ortskommando aufgenommen werden. 3Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach 
Absatz 3, Satz 1, Buchst. c und d und Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nach Anhörung der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen. 

 
(4) 1Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch 

zweimal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 2Die Ladungsfrist kann in 
dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. 3Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrand-
meisterin oder der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter Angabe 
des Grundes verlangen. 4Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an allen Sitzungen 
des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. 5Für Beschlüsse des Ortskommandos gelten § 5 Abs. 7 und 
8 entsprechend. 

 
(5) 1Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem 

Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen 
ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemein-
debrandmeister zuzuleiten. 

 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) 1Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeinde-

brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemeinde-
kommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. 
2Insbesondere obliegen ihr 

 a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 

 b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 

 c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern. 
 

(2) 1Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens 
jedoch einmal im Jahr, einberufen. 2Sie ist einzuberufen, wenn die Samtgemeinde oder ein Drittel der aktiven Mit-
glieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. 3Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind 
mindestens zwei Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. 4An der Mitglie-
derversammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. 5Angehörige anderer 
Abteilungen können teilnehmen. 

 
(3) 1Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschluss-

fähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend ist. 2Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig ist. 3Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) 1Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mit-

glied). 2Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 
 
(5) 1Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt 

als Ablehnung. 2Es wird offen abgestimmt. 3Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, 
eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

 
(6) 1Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-

brandmeister und der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu unterzeichnen ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift ist 
der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister sowie der Samtgemeinde zuzuleiten. 

 
§ 8 

Verfahren bei Vorschlägen 
 
(1) 1Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 

schriftlich abgestimmt. 2Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. 
3Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. 
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(2) 1Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 
für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der 
jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens zu ziehen ist. 

 
(3) 1Über den der Samtgemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamten-

verhältnis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin oder Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin 
oder Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. 2Wird bei mehr 
als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 
NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den beiden Bewerberinnen oder 
Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. 3Wird die erforderliche Mehrheit wiederum 
nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden. 

 
 

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung 

 
(1) 1Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die das 

16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Angehörige der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr werden. 2Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 3Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur Verfügung steht 
(Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG). 

 
(2) 1Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Dop-

pelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfol-
gen soll. 2Die Samtgemeinde kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand 
der Bewerberinnen und Bewerber anfordern. 3Sie trägt die Kosten. 

 
(3) 1Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). 2Die Ortsbrandmeisterin 

oder der Ortsbrandmeister hat die Samtgemeinde über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrand-
meister vor der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Samtgemeinde 
darauf nicht generell verzichtet hat. 

 
(4) 1Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die 

Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). 2Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung 
abzugeben: 

 „Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewis-
senhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 

 
(5) 1Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. 2In 

Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abweichende Regelung treffen. 
 
(6) 1Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung, die das 67. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten 
der Ortswehr teilnehmen lassen. 2Diese Wehrmitglieder können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu 
Einsätzen herangezogen werden, wenn sie am Übungsbetrieb regelmäßig teilnehmen. 3Bei Alarmierung über 
Funkmeldeempfänger sind diese Einsatzkräfte gesondert zu alarmieren. 4Bei Alarmierung über Sirene gelten diese 
Einsatzkräfte als herangezogen. 

 
 

§ 10 
‚Angehörige der Altersabteilung 

 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet 

haben. 
 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Alters-

abteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können. 
 
 
(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen. 
 
(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatz-

dienstes herangezogen werden. 
 



378  

 
§ 11 

Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 
(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. 
 
(2) Kinder aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der 

Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 
 
(3) Jugendliche aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 

18. Lebensjahres Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberech-
tigten vorliegt. 

 
(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- 

oder Jugendfeuerwehr. 
 
 

§ 12 
Angehörige der Musikabteilung 

 
(1) Musikabteilungen können eingerichtet werden. 
 
(2) 1Die Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. 2Die Angehörigen der 

Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde haben. 3Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten. 
 
(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 
 

§ 13 
Angehörige der Ehrenabteilung 

 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die sich besondere Verdienste 
um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskommandos 
nach Anhörung der Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters durch die Mit-
gliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden. 
 
 

§ 14 
Fördernde Mitglieder 

 
Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 

§ 15 
Rechte und Pflichten 

 
(1) 1Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. 

2Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu 
befolgen. 3Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am 
Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Orts-
brandmeister befristet beurlaubt werden. 4Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als 
Angehöriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) 1Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen 

Veranstaltungen teilnehmen. 2Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen 
Anordnungen zu befolgen. 

 
(3) 1Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 

schonend zu behandeln. 2Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenständen sowie von Geräten kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. 
3Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden. 

 
(4) 1Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. 2Jedes Mit-

glied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beachten. 3Tritt ein Unfall im Feuerwehr-
dienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der Samtgemeinde zu melden. 4Dies gilt auch für Erkran-
kungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind. 

 
(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum entstan-

den ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 
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§ 16 

Verleihung von Dienstgraden 
 
(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO verliehen werden. 
 
(2) 1Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder 

Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des 
Ortskommandos. 2Die Verleihung bedarf der Zustimmung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrand-
meisters. 3Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 4Die Verleihung eines Dienstgrades an Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der 
Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Gemeindekommandos.  

 
 

§ 17 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

 a) Austrittserklärung 

 b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde 

 c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr 

 d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Samtgemeinde bei Angehörigen der Einsatz-
abteilung 

 e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern 

 f) Ausschluss. 

 
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus 

 a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr 

 b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus 

 a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr 

 b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 
(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; der 

Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären. 
 
(5) 1Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht 

bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. 2Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(6) 1Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied: 

 1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt 

 2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt 

 3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört 

 4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat 

 5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist 

 6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erken-
nen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt. 

 
(7) 1Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskom-

mando.2Das Verwaltungsverfahren wird durch die Samtgemeinde geführt. 3Vor der Entscheidung über den Aus-
schluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 4Die Ausschlussverfügung wird von der Samtgemeinde erlassen. 

 
(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein Aus-

schlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung 
über den Ausschluss suspendiert werden. 
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(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die 
Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen. 

 
(10) 1Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, 

Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegen-
stände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. 2Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang 
der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den 
Dienstgrad aus. 

 
(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 10 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 

Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen 
Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen. 

 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde Selsingen vom 

30.09.1979 außer Kraft. 
 
 
Selsingen, 17. Dezember 2014 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr 

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307), des § 29 des Nie-
dersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Niedersächsisches Brand-
schutzgesetz - NBrandSchG) in der Fassung vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589), der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in 
der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 09.12.2014 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben werden 

Gebühren nach § 29 Absatz 2 und 5 NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.  
 Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der Samtgemeinde Selsingen wird durch die Feuerwehrsatzung vom 

01.01.2015 festgelegt. 
 
(2) Hilfe- und Sachleistungen, die aus Anlass öffentlicher Veranstaltungen der örtlichen Einrichtungen oder die im 

Rahmen der Dorfgemeinschaft erbracht werden, sind gebührenfrei, soweit sie sich in einem vertretbaren Rahmen 
halten. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr 

 
(1) Nach § 29 Absatz 2 und 5 NBrandSchG werden Gebühren erhoben für 

 1. Einsätze nach § 29 Absatz 1 Satz 1 NBrandSchG, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind, 
 2. andere als in § 29 Absatz 1 Satz 1 NBrandSchG genannten Einsätze, die dem abwehrenden Brandschutz oder 

der Hilfeleistung dienen, 
 3. freiwillige Einsätze, 
 4. die Stellung einer Brandsicherheitswache, 
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 5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass ein Brand vorgelegen hat. 

 Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere: 

 a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder gefährlichen Stoffen,  

 b) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc.,  

 c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sonstigen Hilfsgeräten,  

 d) Einfangen von Tieren, Entfernung von Wespennestern 

 e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,  

 f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten,  

 g) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen,  

 h) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Gerät in anderen Fällen. 
 

(2) Soweit für Einsätze nach Absatz 1 Kostenersatz nach § 30 Absatz 1 Satz 2 NBrandSchG zu leisten ist, wird dieser 
neben der Gebühr erhoben.  

 
§ 3 

Gebührenschuldner 
 
(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bei Leistungen nach § 2 dieser Satzung bestimmt sich nach 

§ 29 Absatz 4 NBrandSchG. Bei Einsätzen, die durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand 
vorgelegen hat, bestimmt sich die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner nach § 29 Absatz 5 
NBrandSchG. 

 
(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Gebührentarif und -höhe 

 
(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifes erhoben. Die Anlage ist Bestandteil 

der Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Gebührentarif festgesetzten Gebühren 
die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

 
(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, jede angefangene halbe Stunde erst ab der 5. 

Minute als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute als volle Stunden. Als Mindestbetrag wird 
die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich für die Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom Aus-
rücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum Einrücken nach Einsatzende. 

 
(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Geräten auf der Grundlage 

der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet.  
 
 

§ 5 
Entstehen der Gebührenpflicht und -schuld 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus bzw. mit der Überlassung 

der Geräte/ Verbrauchsmaterialien/ verbindlichen Anmeldung. Dies gilt auch dann, wenn nach dem Ausrücken von 
Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmöglich 
machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten ist. 

 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Einrücken der Feuerwehr in das Feuerwehrhaus bzw. mit der Rückgabe der 

Geräte. 
 
 

§ 6 
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 

 
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht 

ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird. 
 
(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können im Einzelfall vor der Leistungserbringung 

gefordert werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im Einzelfall in Anspruch zu nehmenden Leis-
tung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in vergleichbaren Fällen. 

 
(3) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsge-

setz vollstreckt. 
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§ 7 

Haftung 
 
Die Samtgemeinde Selsingen haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Benutzung von zeitweise 
überlassenen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und soweit die Angehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst 
bedienen. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung der Samtgemeinde Selsingen über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren 

für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehren außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflicht-
aufgaben vom 14.12.1999 außer Kraft.  

 
 
Selsingen, 17. Dezember 2014 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Anlage: 
Gebührentarif 
 
 
 
Anlage 1 
 

Gebühren-
ziffer 

Gebührentatbestand 
Euro 

(je Stunde) 

1. Personaleinsatz 

1.1 Grundbetrag je Person  15,00 € 

1.2 Zusatzbetrag Tatsächlicher 
Verdienstausfall 

2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal) 

2.1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16) 35,00 € 

2.2 Löschgruppenfahrzeug (LF 16, LF 10) 35,00 € 

2.3 Rüstwagen 35,00 € 

2.4 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 30,00 € 

2.5 Tanklöschfahrzeug (TLF 8) 30,00 € 

2.6 Tragkraftspritzenfahrzeug 20,00 € 

2.7 Schlauchwagen 16,00 € 

2.8 Einsatzleitwagen (ELW), Mannschaftstransportwagen (MTW) 15,00 € 

2.9 Schlauchanhänger   5,00 € 

2.10 Wegstreckenentschädigung je gefahrene Kilometer (Hin- und Rückweg insge-
samt, aufgerundet auf volle Kilometer)   1,00 € 

3. Einsatz von feuerwehrtechnischen Geräten und Ausrüstung (ohne Personal) 

 
Der Kostensatz erfasst auch den Einsatz der benötigten Geräte zu Ziffer 3.1, 3.3, 3.5 und 3.6. Bei 
Einsatz von Fahrzeugen für die Brandsicherheitswache wird nur die Zeit der Hin- und Rückfahrt 
berechnet. 

3.1 Wasserfördergeräte und Zubehör (bei Einsatz ohne Fahrzeug) je (Betriebs-)stunde 

 3.1.1 Tragkraftspritze einschl. Saugzubehör 16,00 € 

 3.1.2 Wasserstrahlpumpe   3,00 € 

 3.1.3 Zubehör, wie Druckschläuche, Verteiler, Standrohr, Druckbegrenzungs-
ventil, Stützkrümmer u. ä. bei Einzelüberlassung je Stück   2,00 € 
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3.2 Atemschutzgerät je Stunde 

 3.2.1 Pressluftatmer 11,00 € 

 3.2.2 Atemschutzfilter nach Verbrauch Tatsächliche 
Kosten + 10 % 

3.3 Technische Hilfsgeräte (bei Einsatz ohne Fahrzeug)   

 3.3.1 Greifzug, hydraulisches Hebegerät, Gerätesatz je 10,00 € 

 3.3.2 Motorsäge 10,00 € 

3.4 Löschgeräte u. -mittel, Verbrauchsmaterial 

 3.4.1 Löschpulveranhänger Kosten für 
Füllung + 10 % 

 3.4.2 Handfeuerlöscher Kosten für 
Füllung + 10 % 

 3.4.3 Schaummittel Kosten für 
Verbrauch + 10 % 

 3.4.4 Ölsperren je Einsatztag 30,00 € 

 3.4.5 Ölbindemittel u. sonstiges Verbrauchsmaterial Kosten für 
Verbrauch + 10 % 

3.5 Beleuchtungsgeräte (bei Einsatz ohne Fahrzeug)  

 3.5.1 Notstromaggregat 15,00 € 

 3.5.2 Halogen-Scheinwerfer   5,00 € 

 3.5.3 Zubehör (Stativ, Kabeltrommel) je   2,00 € 

 3.5.4 Akku-Handscheinwerfer   3,00 € 

 3.5.5 Signal-Taschenlampe, Warnblinkleuchte, Signalstab je   2,00 € 

3.6 Sonstige Ausrüstungsgegenstände (bei Einsatz ohne Fahrzeug) 

 Steckleiter, Sicherheitsgurte, Helme, Äxte, Beile, Spaten, Brechstange, 
Schaufel, Einreißhaken, Leinen, Handsägen und ähnliche Gegenstände je   1,00 € 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 

 
 

Bekanntmachung 
der 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes gemäß 

§ 13 a Abs. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 49 
„Postkreuzung“ in Sittensen 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 49 „Postkreuzung“ der Gemeinde Sittensen ist mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2014 in Kraft getreten. 
 
Die Aufstellung des v. g. Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren als „Bebauungsplan der Innenentwick-
lung“ gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durch-
geführt. 
 
Der bisher wirksame Flächennutzungsplan stellte den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 49 nördlich als „Fläche für 
Gemeinbedarf“. Die Fläche wird künftig als „gemischte Baufläche“ im Flächennutzungsplan dargestellt. 
 
Der Flächennutzungsplan wird insofern gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 49 „Postkreuzung“ angepasst. 
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Der Bereich der 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan kann im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
 
 
Sittensen, 15.12.2014 
 
Der Samtgemeindebürgermeister  (L. S.) 
Tiemann 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 

Satzung 
über die Festlegung von Schulbezirken für die in der Trägerschaft 

der Gemeinde Gnarrenburg stehenden Schulen (Schulbezirkssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) in Verbindung mit § 63 
Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetztes (NSchG), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde 
Gnarrenburg in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Schulbezirke des Primarbereiches 
 
Für die nachstehend aufgeführten Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde Gnarrenburg im Primarbereich werden die 
Schulbezirke wie folgt festgelegt: 
 
Schulbezirk der  

Grundschule Klenkendorfer Mühle, Brillit Ortschaft Brillit 
Ortschaft Fahrendorf 
Ortschaft Gnarrenburg 
Ortschaft Klenkendorf 
Ortschaft Langenhausen 
 

Grundschule Karlshöfen Ortschaft Augustendorf 
Ortschaft Barkhausen 
Ortschaft Findorf 
Ortschaft Glinstedt 
Ortschaft Karlshöfen 
 

Grundschule Kuhstedt Ortschaft Kuhstedt 
Ortschaft Kuhstedtermoor 
 

 
 

§ 2 
Schulbezirk des Sekundarbereichs I 

 
Der Schulbezirk für den gesamten Sekundarbereich I umfasst das Gebiet der Einheitsgemeinde Gnarrenburg. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
Gnarrenburg, den 11. Dezember 2014 
 
Axel Renken (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Hemslingen 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit 
§ 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie die §§ 8 und 20 des Gesetzes über Tagesein-
richtungen für Kinder (KiTaG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Hemslingen in seiner Sit-
zung am 13.11.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status 

 
Die Gemeinde Hemslingen betreibt als öffentliche Kindertageseinrichtung die Kindertagesstätte in Hemslingen in der 
Schulstraße 16. 
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§ 2 

Aufgaben 
 
In der Kindertageseinrichtung sollen Kinder bis zur Einschulung unter Anleitung von Betreuungspersonen im Sinne von 
§ 2 KiTaG gefördert werden. Dafür ist eine Konzeption regelmäßig fortzuschreiben. Die Tageseinrichtung ergänzt und 
unterstützt damit die Erziehung des Kindes in der Familie. 
Im Übrigen richten sich die Aufgaben nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG). 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern der Gemeinde Hemslingen ab der Vollendung des 

1. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht offen. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der verfügbaren Plätze. 
 
(2) Soweit freie Plätze zur Verfügung stehen, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. 

Bereits aufgenommene Kinder aus anderen Gemeinden können bei Nachmeldungen von Kindern aus der Gemeinde 
Hemslingen nicht vom Besuch der Kindertageseinrichtung ausgeschlossen werden. 

 
(3) Voraussetzung für eine Aufnahme ist, dass das Kind die notwendige körperliche und geistige Reife zum Besuch der 

Einrichtung besitzt. 
 
(4) Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden im Rahmen der Möglichkeiten in die Kindertageseinrichtung aufgenom-

men. 
 
 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die Kinder werden grundsätzlich nach dem Alter aufgenommen; ältere Kinder haben Vorrang. Die Anmeldung muss 

schriftlich bis zum 31.03. eines jeden Jahres in der Kindertagesstätte erfolgt sein. Die Gemeinde macht jährlich einen 
Monat vor Anmeldeschluss durch Aushang auf den Ablauf der Anmeldefrist aufmerksam. 

 
(2) In begründeten Einzelfällen können Kinder abweichend von der Regelung in Abs. 1 unter Abwägung sozialer Aspekte 

aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Vorschulkinder von Personensorgeberechtigten, die nach dem 
31.03. ihren Hauptwohnsitz in Hemslingen begründet haben. Aufnahmekriterien sind das Alter des Kindes und ob der 
Erziehungsberechtigte alleinerziehend und berufstätig ist. 

 
(3) Der Aufnahmeantrag wird auf einem Vordruck gestellt, auf dem die Eltern/Personensorgeberechtigten die erforder-

lichen Angaben eintragen. Soweit eine besondere Aufnahme nach Abs. 2 beantragt wird, sind die Gründe schriftlich 
darzulegen. 

 
(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister im Benehmen mit der Leiterin/ dem 

Leiter der Einrichtung. Im Falle einer Ablehnung, die nicht mit dem Alter begründet ist, ist die Entscheidung des 
Gemeinderates einzuholen. 

 
(5) Die Entscheidung über den Aufnahmeantrag ist den Eltern/Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 5 
Um- und Abmeldung 

 
(1) Die Ummeldung einer anderen Betreuungszeit ist jeweils zum Beginn eines neuen Kindergartenjahres möglich. 
 
(2) Ummeldungen während des laufenden Kindergartenjahres erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen und sind 

abhängig von der Platzkapazität. 
 
(3) Die Abmeldung eines Kindes muss drei Monate vor Monatsende in schriftlicher Form erfolgen und von der Leitung 

der Kindertagesstätte bestätigt werden. Eine Verkürzung der Abmeldefrist ist nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen möglich 

 
(4) Abmeldungen zu einem Termin nach dem 31.03. jeden Jahres werden grundsätzlich erst zum Ende des Betreuungs-

jahres wirksam, ausgenommen sind besondere Abmeldegründe (Wohnortwechsel, länger andauernde Krankheit). 
 
(5) Beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule ist keine Abmeldung erforderlich, dies geschieht automatisch (jeweils 

zum 31.07.). 
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§ 6 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) Bei Aufnahme eines Kindes in die Tageseinrichtung muss das Kind frei von ansteckenden Krankheiten sein. Auf die 

Vorlage eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses wird verzichtet. 
 
(2) Die Personensorgeberechtigten haben anzugeben, wenn das Kind unter besonderen Krankheiten oder Beeinträchti-

gungen leidet, z. B. Allergien, die im Alltag der Kindertagesstätte berücksichtigt werden müssen. Die Mitarbeiter/Innen 
der Kindertagesstätte sind grundsätzlich nicht berechtigt, Medikamente zu verabreichen. Das Team entscheidet im 
Einzelfall ob evtl. Notfallmedikamente nach genauer ärztlicher Medikation verabreicht werden. 

 
(3) In der Kindertagesstätte können prophylaktisch medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt 

werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig. 
 
(4) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes sind 

der Leiterin/dem Leiter der Tageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit 
leiden, dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des 
Gesundheitsamtes eine Ansteckung nicht zu befürchten ist. 

 
(5) Die Kindertagesstätte ist nach den einschlägigen Rechtsvorschriften verpflichtet, meldepflichtige Krankheiten an das 

zuständige Gesundheitsamt weiterzuleiten.  
 
 

§ 7 
Zusammenarbeit mit den Eltern (Personensorgeberechtigten) 

 
(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung besuchenden, bilden die Elternver-

sammlung. Die Elternversammlung hat das Recht, zu allen die Einrichtung betreffenden Punkten Stellung zu bezie-
hen. 

 
(2) Die Elternversammlung ist berechtigt, einen Elternrat zu wählen. Macht sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat 

der Elternrat insbesondere die Aufgabe, das Interesse der Eltern/Personensorgeberechtigten für die Arbeit der 
Tageseinrichtung zu beleben und die Zusammenarbeit zwischen Eltern/Personensorgeberechtigten, den in der Ein-
richtung tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und der Gemeinde zu fördern. 

 
(3) Die Konstituierung des Elternrates sowie die Zusammensetzung, Größe und Wahl der Elternräte regelt das KiTaG. 
 
(4) Der Elternrat kann eine Elternsprecherin/einen Elternsprecher wählen. Diese/dieser hat das Recht, von den entspre-

chenden Ratsgremien zu allen der Tageseinrichtung betreffenden Fragen gehört zu werden. 
 
(5) Die Leiterin/der Leiter der Tageseinrichtung sowie die Gruppenleiterin/der Gruppenleiter stehen den Eltern/Perso-

nensorgeberechtigten nach Vereinbarung zu Besprechungen zur Verfügung. 
 
 

§ 8 
Öffnungszeiten, Urlaubsregelung 

 
(1) Die Tageseinrichtung ist von montags bis freitags geöffnet. 

 Öffnungszeiten: 
 Vormittagsgruppe: von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 Die Kinder sind bis spätestens 8.15 Uhr zu bringen und pünktlich zu den Schlusszeiten abzuholen. 

 
(2) Die flexible Betreuung für die Einrichtung wird in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr angeboten. Es kann auf besondere Betreuungsangebote im Bedarfsfall zurückge-
griffen werden. Die Anmeldung hat schriftlich bis zum 20. des Vormonats für mindestens 1 Monat im Voraus zu 
erfolgen. 

 
(3) Zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres legt die Gemeinde den Zeitraum der Betriebsferien im Benehmen mit der 

Leitung der Kindertagesstätte fest. 
 
 

§ 9 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, sich an den Kosten der Kindertagesstätte zu beteiligen. 
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(2) Die Benutzungsgebühren werden pro Kind und Monat für die 

 Vormittagsgruppe Kindergartenkinder auf 140,00 € 
 Vormittagsgruppe Kinder U3 (Krippenkinder) auf 245,00 € 

 festgesetzt. 

 Die Gebührenzuschläge für die flexiblen Betreuungszeiten richten sich nach der ausgewiesenen Tabellengebühr in 
der Anlage zu § 10 Abs. 1. 

 
(3) Die Kosten für das Mittagessen werden über das GiroWeb-Portal abgerechnet. 
 
(4) Die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen sind jeweils am 15. des Monats fällig. 
 
(5) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Aufnahme erfolgt. Sie endet mit Ablauf des Monats, in 

dem das Kind aus der Einrichtung ausscheidet. Für die Zeit der Betriebsferien, bei Krankheit bzw. Verhinderung zum 
Besuch der Kindertagesstätte sowie bei Schließung der Einrichtung aus nicht vom Träger zu vertretenden Gründen 
besteht kein Anspruch auf Erstattung der Benutzungsgebühren. 

 
(6) Zahlungspflichtig sind die gesetzlichen Vertreter und diejenigen, die die Betreuung eines Kindes in der Einrichtung 

veranlasst haben. Mehrere Schuldner haften gesamtschuldnerisch. 
 
(7) Ist der zur Zahlung Verpflichtete mit den Gebühren um mehr als einen Monat im Rückstand, kann das Kind vom 

Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. 
 
(8) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung nach den für das Verwaltungszwangsverfahren geltenden Vorschriften. 
 
(9) Gegen die Heranziehung zur Zahlung einer Gebühr sind die Rechtsmittel nach den jeweils geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen gegeben. 
 
 

§ 10 
Gebührenermäßigung/Gebührenbefreiung 

 
(1) Auf Antrag ist die Gebühr nach § 9 Abs. 2, gestaffelt nach Familieneinkommen und den im Haushalt lebenden Per-

sonen nach der Anlage dieser Satzung (Tabelle), festzusetzen. Dem Antrag sind prüffähige Nachweise beizufügen, 
z. B. Einkommensteuerbescheid, Verdienstbescheinigung (siehe Ermäßigungsantrag). 

 
(2) Maßgeblich ist das durchschnittliche monatliche Familiennettoeinkommen einschließlich der Sonderzuwendungen 

des letzten Kalenderjahres vor dem Betreuungsjahr. Sofern der Zeitraum der Einkünfte kürzer ist, sind die Einkom-
mensverhältnisse des Antragsmonats maßgebend. Eine vorläufige Berechnung auf Basis älterer Einkommensnach-
weise ist zulässig. 

 
(3) Die Berechnungsgrundlage für das Familiennettoeinkommen bildet § 82 SGB XII, wobei § 82 Abs. 3 SGB XII keine 

Anwendung findet. 
 Abweichend davon werden als Werbungskosten die vom Finanzamt im Steuerbescheid ausgewiesenen Beträge bzw. 

die Pauschale anerkannt. Bei Mini-Jobs können die nachgewiesenen Werbungskosten anerkannt werden. Bei 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit werden diese dem Einkommen 
hinzugerechnet. 

 Eltern- und Kindergeld bleiben unberücksichtigt. 
 
(4) Wenn sich das Familieneinkommen im Laufe des Kindergartenjahres um mehr als 10 v. H. verringert, kann auf 

Antrag das zu erwartende Einkommen zu Grunde gelegt werden. 
 
(5) Besuchen mehrere Kinder aus einem Haushalt im gleichen Betreuungsjahr die Kindertagesstätte, so ermäßigen sich 

die Gebühren für das zweite Kind um 30 v. H.. Für jedes weitere Kind wird keine Gebühr erhoben. 
 
(6) Anträge auf Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung werden zum Ersten des Antragsmonats wirksam und 

werden längstens für ein Betreuungsjahr ausgesprochen. Zuschüsse Dritter sind vorrangig und werden angerechnet. 
 

(7) Für Anträge auf Erlass der Gebühren gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung (AO). 
 
(8) Sofern die Benutzungsgebühr im vorletzten Betreuungsjahr vor der Einschulung vom Landkreis Rotenburg (Wümme) 

übernommen wird, sind die Sorgeberechtigten von der Gebührenpflicht befreit. 
 Für noch nicht schulpflichtige Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen (sogenannte „Kann-Kinder“) werden die im 

vorletzten Betreuungsjahr vor der Einschulung gezahlten Elternbeiträge erstattet. Die Erstattung ist formlos beim 
Träger der Einrichtung zu beantragen. Eine Bescheinigung der aufnehmenden Schule ist beizufügen. 
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§ 11 

Betreuungsjahr 
 
Das Betreuungsjahr in der Kindertageseinrichtung beginnt zum 01. August und endet am 31. Juli des darauf folgenden 
Jahres. Außerordentliche Betreuungszeiten können vereinbart werden, sofern die Kindergartenleitung diesen zustimmt. 
Die dafür entstehenden Entgelte werden anteilig erhoben und richten sich nach den jeweils gültigen Benutzungsgebüh-
ren. 
 
 

§ 12 
Besuchsregelung 

 
(1) Ist das Kind am Besuch der Tageseinrichtung gehindert, so ist dies der Leiterin/dem Leiter unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen (oder zehn Öffnungstage) ohne Erklärung, so wird nach 

schriftlicher Mitteilung an die Eltern/Personensorgeberechtigten über den Platz anderweitig verfügt. 
 
 

§ 13 
Haftungsausschluss, Versicherungsschutz 

 
(1) Wird die Tageseinrichtung aus medizinischen Gründen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen 

zwingenden Gründen geschlossen, haben die Eltern/Personensorgeberechtigten keinen Anspruch auf Betreuung 
ihres Kindes oder auf Schadenersatz. 

 
(2) Die Aufsicht über die Kinder auf dem Weg zur oder von der Betreuungseinrichtung obliegt den 

Eltern/Personensorgeberechtigten. Soll ein Kind nach Beendigung der Öffnungszeit einer anderen Person übergeben 
werden, so haben die Eltern/Personensorgeberechtigten dies der Leiterin/dem Leiter (ggf. auf Anforderung schriftlich) 
mitzuteilen. 

 
(3) Für den direkten Weg zur Kindertagesstätte, für die Dauer des Aufenthaltes in der Tageseinrichtung und für den 

Rückweg sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert. Verunglückt ein Kind 
auf dem Weg zwischen Wohnung/Schule und Tageseinrichtung, so ist dies der Leiterin/dem Leiter unverzüglich 
anzuzeigen. 

 
(4) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen. 
 
 

§ 14 
Benutzungsordnung 

 
Der interne Ablauf des Betriebes wird durch die Benutzungsordnung geregelt. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde 
Hemslingen vom 14.07.2009 außer Kraft. 
 
 
Hemslingen, den 13. November 2014 

 
Gemeinde Hemslingen 
 
Gerken (L. S.) 
Bürgermeister 
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Anlage zu § 10 Abs. 1 
 

Gebühren für die Betreuung in der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde Hemslingen 
während der Kernzeit und der verlängerten Betreuungszeiten 

 
€  monatliche Gebühr monatliches Familieneinkommen der Haushalte in € *) 

Kindergarten „Kinder U3“ 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 

vormittags 
7.30 - 12.30 Uhr 

verlängerte 
Betreuung 

12.30 - 13.00 Uhr 
13.00 - 14.00 Uhr 
14.00 - 15.00 Uhr 

vormittags 
7.30 - 12.30 Uhr 

verlängerte 
Betreuung 

12.30 - 13.00 Uhr 
13.00 - 14.00 Uhr 
14.00 - 15.00 Uhr 

      

100,00 14,00 € je 30 Min. 
28,00 € je Std.     170,00 28,00 € je 30 Min. 

49,00 € je Std.      
unter 

1.400,00 
unter 

1.560,00 
unter 

1.720,00 
unter 

1.880,00 
unter 

2.040,00 
unter 

2.200,00 

120,00 14,00 € je 30 Min. 
28,00 € je Std.     210,00 28,00 € je 30 Min. 

49,00 € je Std.      

von 
1.400,00 

bis 
1.930,00 

von 
1.560,00 

bis 
2.090,00 

von 
1.720,00 

bis 
2.250,00 

von 
1.880,00 

bis 
2.410,00 

von 
2.040,00 

bis 
2.570,00 

von 
2.200,00 

bis 
2.730,00 

140,00 14,00 € je 30 Min. 
28,00 € je Std.     245,00 28,00 € je 30 Min. 

49,00 € je Std.      
über 

1.930,00 
über 

2.090,00 
über 

2.250,00 
über 

2.410,00 
über 

2.570,00 
über 

2.730,00 

 
*) Für jedes weitere Familienmitglied erhöhen sich die Ansätze um jeweils 160,00 €. 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Hepstedt 

 
 
Der Rat der Gemeinde Hepstedt hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde 
Hepstedt, An der Schule 4, 27412 Hepstedt, öffentlich aus. 
 
 
Hepstedt, 12. Dezember 2014 
 
Gemeinde Hepstedt  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Kirchtimke 

 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchtimke hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde 
Kirchtimke, Hauptstraße 1, 27412 Kirchtimke, öffentlich aus. 
 
 
Kirchtimke, 31. Dezember 2014 
 
Gemeinde Kirchtimke 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
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Satzung 

für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Scheeßel 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 6 
des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in seiner Sitzung am 
11.12.2014 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Scheeßel beschlossen: 
 
 

§ 1 
Organisation und Aufgaben 

 
Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Scheeßel. Sie besteht aus den zur Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Abbendorf, Bartelsdorf, Hetzwege, Jeersdorf, Ostervesede, 
Scheeßel, Sothel, Westerholz, Westervesede, Wittkopsbostel, Westeresch, Wohlsdorf unterhaltenen Ortsfeuerwehren. 
Die Ortsfeuerwehren Hetzwege, Scheeßel und Westervesede sind als Stützpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 FwVO) 
eingerichtet. Die Ortsfeuerwehren Abbendorf, Bartelsdorf, Jeersdorf, Ostervesede, Sothel, Westeresch, Westerholz, 
Wittkopsbostel und Wohlsdorf sind Grundausstattungsfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 FwVO). 
 
 

§ 2 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Scheeßel wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-

brandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-
meister der Gemeinde Scheeßel hat zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Im Verhinderungsfalle erfolgt die 
Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch einen der beiden stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Sie sind 
im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Scheeßel erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und 

Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 
 
 

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr 

 
(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 

NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende 
Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Scheeßel erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und 

Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 
 
 

§ 4 
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 

 
(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuer-

wehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und stell-
vertretenden Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und 
Trupp. Die Bestellung endet mit dem Erreichen der Altersgrenze oder der Aufhebung durch die Ortsbrandmeisterin 
oder den Ortsbrandmeister. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen 

Einheit. 
 
(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verordnung 

über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen bei den 
Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Führungskräfte 

 1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben, 

 2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben oder 

 3. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können. 
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 Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Ortsfeuerwehr 
und die betroffene Führungskraft anzuhören. Den abberufenen Führungskräften wird der bisherige Dienstgrad 
belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen 
rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 

 
 

§ 5 
Gemeindekommando 

 
(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei obliegen 

dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Gemeinde 
und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 

 b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und tech-
nischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen, 

 c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde für das Produkt „Brandschutz“ des 
Haushaltsplanes, 

 d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversor-
gung sowie deren laufende Ergänzung, 

 e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs, 

 f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Ent-
sendung zu Lehrgängen, 

 g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen, 

 h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen, 

 i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 

 j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG. 
 
(2) Das Gemeindekommando besteht aus 

 a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter, 

 b) den stellvertretenden Gemeindebrandmeistern, den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern als Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

 c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem 
Schriftwart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbeauftragten und der 
Gemeindeausbildungsleiterin oder dem Gemeindeausbildungsleiter, der Beisitzerin oder dem Beisitzer des 
Kreisfeuerwehrverbandes als Beisitzerin oder Beisitzer, der Gemeindeatemschutzwartin oder dem Gemeinde-
atemschutzwart, der Gemeindepressewartin oder dem Gemeindepressewart, der Gemeindezeugwartin oder dem 
Gemeindezeugwart, der Gemeindefunkwartin oder dem Gemeindefunkwart. 

 
(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Absatz 2 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Absatz 1 Buchstabe a und b 

genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister aus 
den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Die 
Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenommen werden. Für 
das Bestellungsverfahren gilt Satz 1. 

 
(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sach-

kundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. Diese haben kein Stimmrecht. 
 
(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c 

und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach 
Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen. 

 
(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen, 
wenn die Gemeinde oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes 
verlangen. 

 
(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend ist. 
 
(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmen-

gleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied des Gemeinde-
kommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt. 
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(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeisterin 
oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder 
Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeinde zuzuleiten. 

 
 

§ 6 
Ortskommando 

 
(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. 
 Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufge-

führten Aufgaben. 
 
(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme 

eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 17). 
 
(3) Das Ortskommando besteht aus 

 a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter, 

 b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister, 

 c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

 d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Geräte-
wartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauftragten 

 als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 
 
 Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortbrandmeisterin oder dem Orts-

brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere 
stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in 
das Ortskommando aufgenommen werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

 
 Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, Buchst. c und d und 

Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitglieder-
versammlung vorzeitig abberufen. 

 
(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch 

zweimal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in 
dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrand-
meisterin oder der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter Angabe 
des Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an allen Sitzungen 
des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Ortskommandos gelten § 5 Abs. 7 und 
8 entsprechend. 

 
(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem 

Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen 
ist. 

 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeinde-

brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemein-
dekommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. 

 
 Insbesondere obliegen ihr 

 a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 

 b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 

 c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens 

jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Gemeinde oder ein Drittel der aktiven Mitglieder 
der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind min-
destens zwei Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mitgliederver-
sammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. Angehörige anderer Abteilun-
gen können teilnehmen. 
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(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschluss-

fähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig ist. Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mit-

glied). Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 
 
(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt 

als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, 
eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

 
(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-

brandmeister und dem Schriftwart zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeinde-
brandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister sowie der Gemeinde zuzuleiten. 

 
 

§ 8 
Verfahren bei Vorschlägen 

 
(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 

schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. 
Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. 

 
(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 

für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der 
jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens zu ziehen ist. 

 
(3) Über den der Gemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhält-

nis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin oder Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder 
Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als 
zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 
NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den beiden Bewerberinnen oder 
Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird die erforderliche Mehrheit wiederum 
nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden. 

 
 

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung 

 
(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die das 

16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Angehörige der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur Verfügung steht 
(Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG). 

 
(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Dop-

pelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen 
erfolgen soll. Die Gemeinde kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der 
Bewerberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten. 

 
(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 2 der Satzung). Die Ortsbrand-

meisterin oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-
brandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Gemeinde 
darauf nicht generell verzichtet hat. 

 
(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die 

Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende Erklärung (in der Regel 
bei der Anwärterverpflichtung beim Kreisfeuerwehrverbandstag) abzugeben: 

 „Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewis-
senhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 

 
(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. In 

Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abweichende Regelung treffen. 
 



395  

(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung, die das 64. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten der 
Ortswehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu 
Einsätzen herangezogen werden, wenn sie am Übungsbetrieb regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung über Sirene 
gelten diese Einsatzkräfte als herangezogen. 

 
 

§ 10 
Angehörige der Altersabteilung 

 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet 

haben. 
 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Alters-

abteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können. 
 
(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen. 
 
(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außer- halb des Übungs- und Einsatz-

dienstes herangezogen werden. 
 
 

§ 11 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 

 
(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in der Feuerwehr Scheeßel und Hetzwege eingerichtet werden. 
 
(2) Kinder aus der Gemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der 

Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 
 
(3) Jugendliche aus der Gemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 

18. Lebensjahres Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten vorliegt. 

 
(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- 

oder Jugendfeuerwehr. 
 
 

§ 12 
Angehörige der Musikabteilung 

 
(1) Musikabteilungen sind in den Feuerwehren Scheeßel und Westervesede eingerichtet. 
 
(2) Die Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. Die Angehörigen der 

Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde Scheeßel haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst 
leisten. 

 
(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 
 

§ 13 
Angehörige der Ehrenabteilung 

 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Scheeßel, die sich besondere Ver-
dienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskom-
mandos nach Anhörung der Gemeinde Scheeßel und der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters 
durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden. 
 
 

§ 14 
Fördernde Mitglieder 

 
Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
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§ 15 

Rechte und Pflichten 
 
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Auf- gaben gewissenhaft auszufüh-

ren. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu 
befolgen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am 
Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Orts-
brandmeister befristet beurlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als 
Angehöriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen 

Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen 
Anordnungen zu befolgen. 

 
(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 

schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenständen sowie von Geräten kann die Gemeinde Scheeßel den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. 
Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden. 

 
(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mit-

glied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehr-
dienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der Gemeinde Scheeßel zu melden. Dies gilt auch für 
Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind. 

 
(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum ent-

standen ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 
 
 

§ 16 
Verleihung von Dienstgraden 

 
(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO verliehen werden. 

 
(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad  

„Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrand-
meister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zustimmung der Gemeindebrandmeisterin 
oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die 
Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos und der Zustimmung 
der Kreisbrandmeisterin oder des Kreisbrandmeisters. Die Verleihung eines Dienstgrades an Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister 
auf Beschluss des Gemeindekommandos. 

 
 

§ 17 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

 a) Austrittserklärung 

 b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde 

 c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr 

 d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Angehörigen der Einsatzabtei-
lung 

 e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern 

 f) Ausschluss. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus 

 a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr 

 b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus 

 a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr 

 b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 
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(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; der 
Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären. 

 
(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht 

bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied: 

 1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt 

 2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt 

 3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört 

 4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat 

 5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist 

 6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erken-
nen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt. 

 
(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskommando. 

Das Verwaltungsverfahren wird durch die Gemeinde Scheeßel geführt. Vor der Entscheidung über den Ausschluss 
aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung wird von der Gemeinde Scheeßel erlassen. 

 
(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein 

Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung 
über den Ausschluss suspendiert werden. 

 
(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemein-

debrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. 
 
(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, 

Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegen-
stände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang 
der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den 
Dienstgrad aus. 

 
(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 10 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 

Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die Gemeinde Scheeßel den Ersatz des entstan-
denen Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen. 

 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Scheeßel vom 15. Dezem-

ber 1994 außer Kraft. 
 
 
Scheeßel, den 12. Dezember 2014 
 
Käthe Dittmer-Scheele (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Satzung 
zur Aufhebung der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Selsingen 

 
 
Aufgrund der §§ 11 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422) und der §§ 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBI. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279)hat der Rat der Gemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 
15.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Aufhebung 

 
Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Selsingen vom 19.12.1985 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 25 vom 
31.12.1985), zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2000 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 24 vom 31.12.2000) wird 
aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Pape 
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2014 Nr. 24 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 23 „Sport- und Freizeitzenrum", 

3. Änderung in der Gemeinde Sittensen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 den Bebauungsplan Nr. 23 „Sport- und Freizeit-
zentrum Eckerworth“, 3. Änderungbestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 
und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 „Sport- und Freizeitzentrum Eckerworth“, 3. Änderung ist aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintra-
gungen im Bebauungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 23„Sport- und Freizeitzentrum“, 
3. Änderung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 23 „Sport- und Freizeitzentrum Eckerworth“, 3. Änderung und die Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung können vom Tage der Veröffentlichung an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am 
Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Sittensen, 15.12.2014 
 
Gemeinde Sittensen   (L. S.) 
Der Bürgermeister 
Evers 
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Steuersatzung (Hebesatzsatzung) 

der Gemeinde Stemmen 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 25 des 
Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes, jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat der 
Rat der Gemeinde Stemmen in seiner Sitzung am 18.11.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Für die Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 für das Haushaltsjahr 2015 in Kraft. 
 
 
Stemmen, den 18. November 2014 
 
Trau (L. S.) 
Bürgermeister 
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Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Westertimke 

 
 
Der Rat der Gemeinde Westertimke hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde 
Westertimke, Dorfstraße 4, 27412 Westertimke, öffentlich aus. 
 
 
Westertimke, 12. Dezember 2014 
 
Gemeinde Westertimke  
Der Bürgermeister 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Haushaltssatzung 
des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 16 des 
Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) erlässt die Verbandsversammlung fol-
gende Haushaltssatzung: 
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§ 1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt 
 
 im Erfolgsplan        in der Einnahme auf  4.788.400,00 Euro 
 in der Ausgabe auf  4.788.400,00 Euro 
 
 im Vermögensplan     in der Einnahme auf  1.029.000,00 Euro 
 in der Ausgabe auf  1.029.000,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Bezahlung des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf 300.000,00 Euro festge-
setzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Ver-
bandskasse in Anspruch genommen werden darf, wird auf 400.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
2015 werden keine Umlagen erhoben. 
 
 
Rotenburg, den 12. Dezember 2014 
 

Dreyer 
Vorsitzender 

Meyer 
Geschäftsführer 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 16 NKomZG in Verbindung mit 
§ 114 NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 16 Abs. 2 NKomZG erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) am 17.12.2014 unter dem Aktenzeichen 20/3:4-1/141 erteilt worden. 
Der Wirtschaftsplan liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme in der 
Geschäftsstelle des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land, Unterstedt, Zum Adel 101, 27356 Rotenburg 
(Wümme), während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 31. Dezember 2014 
 
Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land 
Der Geschäftsführer 
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Entgeltregelung 
für Lieferungen und Leistungen des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land 

gültig ab 01. Januar 2015 
 
 

Der Wasserversorgungsverband liefert im Rahmen der AVBWasserV und der ergänzenden Bestimmungen vom 
08.12.1994 Trinkwasser zu folgenden Entgelten: 
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Umsatzsteuer 

Zu allen Preisen für Lieferungen und Leistungen des Verbandes wird die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) mit dem 
jeweils geltenden Steuersatz hinzugerechnet. Die nachfolgend in[ ] aufgeführten Beträge sind die Bruttobeträge der 
Einheitspreise und Pauschalen, d. h. sie enthalten in I bis IV die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % und 
in IV teilweise die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von19 %. 

 
 

I. Das Entgelt für die Lieferung von Trinkwasser setzt sich aus einem Grundpreis und einem Mengen-
preis (Arbeitspreis) zusammen. 

 
(1) Grundpreis 

a. Der Grundpreis beträgt grundsätzlich je Anschluss 4,75 [5,08] EUR/Monat. 

b. Der Grundpreis erhöht sich bei einer Nenngröße der Wasserzähler 

von QN 6 cbm/h auf 9,50 [10,17] EUR/Monat 

von QN 10 cbm/h auf 17,00 [18,19] EUR/Monat 
von QN 15 cbm/h auf 34,00 [36,38] EUR/Monat 
von QN 40 cbm/h auf 81,00 [86,67] EUR/Monat 
von QN 60 cbm/h auf 121,00 [129,47] EUR/Monat 
von QN 150 cbm/h auf 200,00 [214,00] EUR/Monat 

c. In den Fällen, in denen ein Grundstück ohne Wasserabnahme an die Wasserversorgungsanlage angeschlos-
sen ist, wird neben dem Grundpreis ein Mindestverbrauchspreis von12,00 [12,84] EUR/Jahr erhoben, d. h. es 
wird eine Mindestverbrauchsmenge von 20 cbm/Jahr zugrunde gelegt. 

d. Bei Zusatzeinrichtungen behält sich der Verband Sonderregelungen vor. 

e. Bei der Berechnung des Grundpreises wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmalig eingebaut und 
endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

f. Der Grundpreis für die vom Verband vermieteten Standrohre beträgt für den 1. Tag 12,50 [13,38] EUR und 
für jeden weiteren Tag 1,50 [1,61] EUR/Tag. 
Für ganzjährige Benutzer beträgt der Grundpreis max. 150,00 [160,50] EUR/Jahr. 

g. Für Camping- und Zeltplätze ist ein Grundpreis, siehe Abs. 1 a bis d, zu entrichten, sowie ein Grundpreis von 
5,00 [5,35] EUR/Monat für je angefangene 10 Stellplätze. 

h. Für den Austausch hochgefrorener Wasserzähler wird ein Pauschalbetrag von 92,50 EUR berechnet. 

i. Nicht vom Verband zu vertretende Auftauarbeiten werden nach Aufwand abgerechnet. 
 

(2) Mengenpreis (Arbeitspreis) 

a. Der Arbeitspreis beträgt für die ersten 600 cbm/Jahr 0,70 [0,75] EUR/cbm und für alle weiteren cbm/Jahr 0,65 
[0,70] EUR/cbm. Darin enthalten ist die an das Land Niedersachsen abzuführende Wasserentnahmegebühr in 
Höhe von 0,075 [0,080] EUR/cbm geförderte Wassermenge. 

b. Mit Groß- und Sonderabnehmern können Sonderverträge abgeschlossen werden. Großabnehmer sind Kun-
den mit einer Jahresabnahmemenge ab 40.000 cbm. 

c. Für Bauwasser für Einfamilienhäuser beträgt die Wasserverbrauchspauschale 25,00 [26,75] EUR, für jede 
weitere Wohneinheit (Wohnung) wird 20,00 [21,40] EUR gerechnet, soweit keine geeignete Messung 
vorgenommen werden kann. 

 
II. Baukostenzuschüsse gem. § 9 AVBWasserV 

 
(1) Für die Herstellung eines Hausanschlusses ist gem. § 9 AVBWasserV ein angemessener Baukostenzuschuss 

zu zahlen. Der Baukostenzuschuss deckt einen Teil der Herstellungskosten für die Verteilungsanlagen, die der 
öffentlichen Versorgung dienen(§ 9 Abs. 1AVBWasserV). 

 
(2) Der Versorgungsbereich im Sinne des § 9 AVBWasserV ist das Verbandsgebiet des Wasserversorgungsver-

bandes Rotenburg-Land. 
 
(3) Der Baukostenzuschuss setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag und einem Frontmeterbetrag, der sich 

nach der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstückes bemisst. Bei mehrfach erschlossenen 
Grundstücken wird das Mittel aus den Straßenfrontenzugrunde gelegt. Für die Berechnung der Baukostenzu-
schüsse wird eine Mindestlänge von 15 m und bei Ein- und Zweifamilienhäusern eine Höchstlänge von 30 m 
zugrunde gelegt. 
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(4) Der Baukostenzuschuss für Grundstücke, deren Anschluss nach dem 1. Januar 1995 beantragt und herge-

stellt wird, deckt max. 70 % der maßgeblichen Kosten ab (§ 9 Abs. 1 AVBWasserV). Die Berechnung erfolgt 
nach der Formel: 

BKZ= Grundbetrag+ Frontmeterbetrag 
 

 
 

 HK × 0,7   K × F × 0,7  
BKZ =   +   

 HA   ΣF  
 
 

In der Formelbedeuten: 
 

BKZ = Baukostenzuschuss 
HK = Herstellungskosten der maßgeblichen Vertei-

lungsanlagen (ohne örtliche Teilversorgungs-
netze) 

0,7 = Zulässiger Anteil an den Herstellungskosten 
(§ 9 Abs. 1 AVBWasserV) 

HA = Summe aller Hausanschlüsse 

ΣF = Summe der Straßenfrontlängen aller ange-
schlossenen und noch anzuschließenden 
Grundstücke 

F = Straßenfrontlänge des anzuschließenden 
Grundstückes 

K = Herstellungskosten der örtlichen Verteilungs-
ortsnetze 

 
(5) Der Grundbetrag und der Frontmeterbetrag einschließlich der ersten Wohneinheit betragen bei einer Nenn-

weite 

Grundbetrag Frontmeterbetrag 

bis DN 25 EUR 312,50 [334,38] EUR 14,25 [15,25] 

bis DN 40 EUR 500,00 [535,00] EUR 22,80 [24,40] 
bis DN 50 EUR 625,00 [668,75] EUR 28,50 [30,50] 
bis DN 80 EUR 1.000,00 [1070,00] EUR 45,60 [48,79] 
bis DN 100 EUR 1.250,00 [1337,50] EUR 57,00 [60,99] 

Anschlüsse mit einer größeren Nennweite als DN 100 werden gesondert abgerechnet. 
 

(6) Grundstücksbegriff -wirtschaftliche Einheit- 

 Jedes Wohngebäude auf einem Grundstück stellt eine wirtschaftliche Einheit dar und erhält einen eigenen 
Anschluss. Bei aneinandergrenzenden Gebäuden (Doppel- bzw. Reihenhäuser) ist jeder Gebäudeteil, der eine 
eigene Hausnummer erhält, mit einem Anschluss zu versehen. 
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(7) Der Steigerungsbetrag für die Zweite und jede weitere Wohneinheit sowie für Industrie, Gewerbe oder andere 
Betriebe, öffentliche oder sonstige genutzte Gebäude oder Einrichtungen, beträgt 100 % des jeweiligen Grund-
betrages. Weideanschlüsse werden nur mit dem Steigerungsbetragbelegt, wenn sich im Versorgungsgebiet 
bereits ein Hauptanschluss befindet. 

 
(8) Der Verband kann auf den Baukostenzuschuss eine Vorauszahlung in der zu erwartenden Höheverlangen. 

 
(9) Für Camping- und Zeltplätze gilt der BKZ nach Abs. 4 und 5 sowie ein Steigerungsbetrag von 312,50 [334,38] 

EUR je angefangene 10 Stellplätze. 
 

(10) Regelung für An- und Umbauten: 

a. Bei der Erstellung einer weiteren Wasserzähleranlage in einem bestehenden Haus wird nur nach III, Abs. (1) a, 
die Wasserzähleranlage mit 209,00 [223,63] EUR abgerechnet. 

b. Werden weitere Wohnungen durch Anbau oder Ausbau eines Wohn- oder Wirtschaftsgebäudes erstellt, wird 
neben der Vergütung für jede Wasserzähleranlage (209,00 [223,63] EUR) ein Grundbetrag in Höhe von 312,50 
[334,38] EUR je Wohnung berechnet. 

 
 

III. Hausanschlusskosten gem. § 10 Abs. 4AVBWasserV 
 

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen bis 50 mm Nennweite werden nach Einheits-
sätzen wie folgt ermittelt: 

a. Für die Herstellung des Hausanschlusses innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes bis zur Grenze des 
anzuschließenden Grundstücks sowie Montage der Wasserzähleranlage werden berechnet: 

 Anschlussnennweite 25 mm  625,00 [668,75] EUR 
Anschlussnennweite 40 mm 675,00 [722,25] EUR 
Anschlussnennweite 50 mm 725,00 [775,75] EUR 

Für die Erstellung einer zusätzlichen Wasserzähleranlage werden 209,00 [223,63] EUR berechnet. 

b. Für die Herstellung des Hausanschlusses in dem anzuschließenden Grundstück von der Grundstücksgrenze 
bis zum Wasserzähler (als Leitungslänge gemessen) werden berechnet: 

Anschlussnennweite 25 mm 13,00 [13,91] EUR/m 
Anschlussnennweite 40 mm 14,00 [14,98] EUR/m 
Anschlussnennweite 50 mm 16,00 [17,12] EUR/m 

c. Zulagen zub.ab Grundstücksgrenze für die Erschwernis bei: 

-Bodendurchschlagsrakete 40,30 [43,12] EUR/m 

-Aufnahme von Pflasteroberflächen(Beton) 24,80 [26,54] EUR/m 
-Aufnahme von Natursteinpflasterflächen 31,70 [33,92] EUR/m 
-Aufnahme von Asphaltoberflächen 37,10 [39,70] EUR/m 
-Aufnahme von Schotteroberflächen 9,30 [9,95] EUR/m 
-Grundwasserabsenkung für Kopfloch 130,00 [139,10] EUR/Stück 

d. Erforderliche zusätzliche Aufwendungen: 

Für nachträglich einzubauende Futterrohre oder Leerrohre wird für die Kernbohrung bei Mauerwerk bis 45 cm 
Stärke 43,00 [46,01] EUR/Stück und bei Stahlbetonwänden und -decken bis 24 cm Stärke 
76,00 [81,32] EUR/Stück berechnet. 

 
(2) Die Aufwendungen für die Herstellung von Anschlüssen über 50 mm Nennweite sowie die Erneuerung, Verän-

derung, Verstärkung und Beseitigung von Hausanschlüssen ohne Rücksicht auf eine bestimmte Nennweite, sind 
dem Wasserversorgungsverband in tatsächlicher Höhe zu erstatten. 

 
(3) Bei der Herstellung und Verfüllung des Rohrgrabens in dem anzuschließenden Grundstück durch den 

Anschlussnehmer entsprechend den Vorschriften des Wasserversorgungsverbandes ermäßigen sich die unter 
III. (1) Buchstab eb. genannten Einheitssätze um 6,00 [6,42] EUR/m. 

(4) Camping- und Zeltplätze werden wie unter Abs. 1 - 3 beschrieben behandelt. 

(5) Weideanschlüsse werden wie unter Abs. 1 - 3 beschrieben behandelt. 
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(6) Die Kosten für die Erstellung eines Bauwasseranschlusses werden pauschal mit 178,00 [190,46] EUR 
berechnet. 

 

IV. Abrechnung, Preisänderungsklauseln (§24AVBWasserV) 
 

(1) Der Wasserverbrauch wird jährlich zum Jahresende festgestellt und abgerechnet. Der Verband kann andere 
Zeiträume bestimmen. 

(2) Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer. Eigentümerwechsel sind 
dem Verband umgehend schriftlich mitzuteilen. 

(3) Für die Umstellung der Abrechnung auf den Mieter wird ein Verwaltungsaufwand von 10,00 [11,90] EUR 
berechnet. 

(4) Die Ablesung eines Wasserzählers außerhalb der Jahresablesung wird mit 25,00 [26,75] EUR pauschal 
berechnet. 

(5) Der Verband behält sich vor, die Preise für Lieferungen und Leistungen der jeweiligen Kostenentwicklung 
anzupassen. 

(6) Ändern sich die Preise innerhalb eines Abrechnungszeitraumes, so wird der für die neuen Preise maßgeb-
liche Verbrauch zeitanteilig berechnet. 

(7) Für die Befundprüfung eines Wasserzählers gemäß § 19 der Versorgungsbedingungen, einschließlich für 
den Aus- und Einbau der Wasserzähler, werden entstandene Kosten von pauschal 76,00 [90,44] EUR 
berechnet. 

 Wird eine Abweichung der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschritten, fallen die Kosten dem Verband 
zur Last. 

 

V. Abschlagszahlungen (§ 25 AVBWasserV) 
 

(1) Der Verband verlangt entsprechend dem zuletzt abgerechneten Jahresverbrauch Abschlagszahlungen. Diese 
sind jeweils fällig am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. 

(2) Zuviel gezahlte Abschlagszahlungen sind umgehend zu erstatten oder zu verrechnen. 
 

VI. Zahlung, Verzug (§ 27 AVBWasserV) 
 

(1) Abschlagszahlungen und Rechnungen, die nicht termingerecht beglichen werden, werden schriftlich ange-
mahnt. Die Kosten betragen für eine Mahnung 3,00 EUR zuzüglich Verzugszinsen. 

(2) Werden Abschlagszahlungen und Rechnungen trotz schriftlicher Mahnung nicht beglichen, sind an den mit 
der Kassierung der fälligen Beträge Beauftragten des Verbandes Kosten in Höhe von 15,00 EUR zu entrich-
ten. 

(3) Der Verband ist berechtigt, bei Nichtzahlung trotz Mahnung und erfolglosem Kassieren die Wasserlieferung 
einzustellen. 

(4) Die Wiederaufnahme der vom Anschlussnehmer zu vertretenden Einstellung der Wasserlieferung erfolgt nur 
gegen Bezahlung der fälligen Beträge und gegen Erstattung des Aufwandes; dieser wird mit 25,00 EUR pau-
schal berechnet. 

 
Diese Entgeltregelung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltregelung vom 14.12.2012 außer Kraft. 
 

Rotenburg, den12. Dezember 2014 
 

Dreyer 
Vorsitzender 

Meyer 
Geschäftsführer 
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